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Anerkennungen 
 
 
 
 
Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen 
 



 



Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Inspektionen an Großpackmitteln (IBC); sie ist auch für die 
Änderungen und Widerrufe von Anerkennungen zuständig. 
 
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Bauartprüfung und -zulassung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter, der 
Qualitätssicherung und -überwachung der Fertigung nach diesen Zulassungen sowie der 
wiederkehrenden Inspektion und Prüfung von IBC erkennt die BAM Leistungen von Stellen 
an, deren Qualifikation von der BAM für den jeweiligen Tätigkeitsbereich anerkannt worden 
ist.  
 
Erteilte Anerkennungen werden von der BAM auf ihrer Internetseite veröffentlicht und sind 
unter folgenden Seiten zu finden: 
 

Prüfstellen für die Durchführung der Baumusterprüfung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter:  
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Pruefstellen.htm  

 
Inspektionsstellen (Überwachungsstellen) für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme für die Fertigung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter:  
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm  

 
Inspektionsstellen für die Durchführung der erstmaligen und wiederkehrenden 
Prüfungen/Inspektionen von Großpackmitteln (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter: 
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Inspektionsstellen_.htm  
 

Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert. Die Anerkennungen sind auf drei 
Jahre befristet. Eine der Bedingungen für eine Anerkennung ist die Teilnahme an dem von 
der BAM organisierten Erfahrungsaustausch; Informationen hierzu sind im Internet 
veröffentlicht: 
 

http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_pruefstellen/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/inque/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_inspektionsstellen/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/erfa_verpackungen/index.htm  
 
Angaben über zu erfüllende Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von  
Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln:  
BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und BAM-GGR 002 enthalten, die unter folgender 
Internetseite: 
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm 
 
einzusehen sind.  
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Zulassungen
 
Zulassungen für die Bauart von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

Zulassungen – PE-HD-Dichtungsbahnen 
 
Zulassungen von Dichtungskontrollsystemen (DKS)  
für Deponieoberflächenabdichtungen
 
Zulassungen für Vliesstoffe zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen 
 
Zulassung für ein Kunststoff-Dränelement  für Deponieoberflächenabdichtungen 



 



Zulassungen für die Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  

zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM in 
tabellarischer Form veröffentlicht, soweit die Fertigung nach diesen Zulassungen 
ordnungsgemäß überwacht wird. Sie sind unter den folgenden Seiten zu finden: 

 http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/zulassungen.htm  
 

Sie sind gegliedert nach Verpackungs-, IBC- und Großverpackungsarten. Die Auflistung folgt 
dem Verpackungscode und innerhalb einer Gruppe der laufenden Nummer des 
Zulassungsscheins. 

Für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann der Volltext 
der Zulassungen (als PDF-Dokument) durch Anklicken der in diesen Fällen blau 
dargestellten Nummern der Zulassungsscheine eingesehen und ausgedruckt werden. 
 
Auch die blau dargestellten Hersteller-Kurzzeichen können angeklickt werden und öffnen 
nähere Angaben zu den Herstellern im PDF-Format. 
 
Die Tabelle wird im vierteljährlichen Turnus aktualisiert. Die Darstellung älterer Zulassungen 
mit dem vollen Informationsgehalt, einschließlich der Volltextdarstellung, kann in Verbindung 
mit einer kostenpflichtigen Neufassung der Zulassung beantragt werden.  
 
Um einen Überblick über die im vergangenen Vierteljahr neu erteilten Zulassungen zu 
erleichtern, werden diese in einer gesonderten Darstellung angeboten. Dies gilt auch für die 
in diesem Zeitraum widerrufenen Zulassungen. 
 
Zusätzlich stellt die BAM einen Auszug aus ihrer Verpackungsdatenbank zur interaktiven 
Suche von Zulassungen bereit. Es können Zulassungen anhand bestimmter Kriterien 
gefunden, zu Listen zusammengestellt und ausgedruckt werden. 
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 http://www.tes.bam.de/verpackungen  
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Festlegungen
 
Festlegung zur einmaligen Beförderung  
einer beschädigten Lithium-Ionen-Batterie der UN-Nummer 3480 auf der Straße  
 
Festlegungen zur Beförderung von beschädigten Lithium-Ionen-Zellen  
und Lithium-Ionen-Batterien der UN-Nummer 3480 auf der Straße 



 



 
 

FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-293/12 
(Specification No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-293/12) 

 
Zur einmaligen Beförderung einer beschädigten Lithium-Ionen-Batterie  

der UN-Nummer 3480 auf der Straße 
(for the one-time carriage of a damaged lithium-ion-battery 

of UN No 3480 by road) 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
 

 
 

 
Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 8 Nr. 1 a) der Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Verbindung mit der Multilateralen Verein-
barung M252 zur vorzeitigen Inkraftsetzung der ab 1. Januar 2013 anwendbaren Sondervorschrift 661 des 
ADR bestimmte zuständige Behörde Deutschlands wird auf Antrag von 
 
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG, Am Stadtrand 35, 22047 Hamburg, Deutschland 
 
vom 24. August 2012 festgelegt, dass die in der Anlage zu dieser Festlegung aufgeführten gefährlichen Gü-
ter bei Einhaltung der in dieser Festlegung aufgeführten Nebenbestimmungen unter den Bedingungen der 
UN 3480 befördert werden dürfen. 
 
(At the request of Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co.KG, Am Stadtrand 35, 22047 Hamburg,  
Germany 
 
dated of 24th August 2012 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Paragraph 8 No 1 a) of the Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and 
Inlandwaterway Ordinance in conjunction with multilateral agreement M252 concerning the premature setting 
into force of special provision 661 of the ADR which will be applicable from 1st January 2013, that the Dan-
gerous Goods which are mentioned in the annex of this specification shall be carried under the conditions of 
UN 3480 if the supplementary provisions of this specification are met.  
 
Nebenbestimmungen: 
(Supplementary provisions:) 
 
Die zu befördernde beschädigte Lithium-Ionen-Batterie muss den in der Anlage beschriebenen entspre-
chen. 
(The damaged lithium-ion-battery which is carried shall be complied with this described in the annex.) 
 
Die in der Anlage festgelegten Bedingungen sind einzuhalten. 
(The provisions specified in the annex shall be met.) 
 
Die Beförderung darf ausschließlich innerhalb Deutschlands erfolgen. 
(The carriage shall only be taken out national.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachbereich 2.2/Dö/(Festlegung D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-293/12) 
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Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes 
beizufügen. 
(If this specification will be used a copy of the wording of this specification has to be added.) 
 
Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This specification may be revoked any time.) 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
 
Für die eimalige Beförderung einer beschädigten Lithium-Ionen-Batterie bis spätestens 31. Oktober 2012.  
(For the one-time carriage of a damaged lithium-ion-battery till at least 31st October 2012.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden 
Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this specification may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 13. September 2012 
 

Fachbereich 2.2 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme - 
Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 

(Division 2.2 Reactive Substances and Systems-  
Assessment of Dangerous Goods/Substances) 

 
 

 
 
Im Auftrag Im Auftrag 
(For the authority) (For the authority) 

 
  (Dienstsiegel) 

 (Official seal) 
 

Dr. rer. nat. P. Schulte Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

 
 
Diese Festlegung besteht aus 6 Seiten. 
(This approval comprises 6 pages.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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Anlage (Annex) 
 
Beschreibung der gefährlichen Güter: 
(Describtion of the Dangerous Goods:) 
 
Eine beschädigte Lithium-Ionen-Batterie mit der Identnummer S60X95000071, Batterie-Nr. 51200120, Her-
stellerjahr 2011.  
(One damaged lithium-ion-battery of identification number S60X95000071, battery number 51200120, year of 
manufacturing 2011.) 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie ist nicht in der Art beschädigt, dass sie 
- vom Hersteller aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder 
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweist oder 
- undicht ist oder die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder 
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand, Anlauffarben  
- an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweist oder 
- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthält. 
(The lithium-ion-battery shows non damages like 
- identified by the manufacturer as being defective for safety reason or 
- has a damaged or considerably deformed case or 
- is leaking or the pressure relieve device was working or 
- shows changes in temperature by messurable raising of temperature when inactivated or by tempering  
- colours on metal parts or by molten or deformed plastic parts or 
- contains defective cells identified by the battery management system (BMS)) 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie ist nur in der Art beschädigt, dass sie 
- Fehler aufweist, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können. 
(The lithium-ion-battery shows only damages that it 
- has faults that can not be diagnosed prior to carriage.) 
 
Typ der Lithium-Ionen-Zelle: 
(Type of lithium-ion-cell:) 
 
Hersteller (manufacturer) LiTec Battery GmbH 
Typ (type) CERIO HEI40/HEA40 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,6 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 40 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 144 Wh 
Bruttomasse (gross mass) 1040 g 
 
Typ der Lithium-Ionen-Batterie: 
(Type of lithium-ion-battery:) 
 
Hersteller (manufacturer) Jungheinrich AG 
Typ (type) Lithium-Ionen-Batterie 40 Ah 
Anzahl Zellen (number of cells) 7 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) LiTec Battery GmbH 
Typ der Zellen (type of cells) CERIO HEI40/HEA40 
nominale Spannung (nominal voltage) 25,2 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 40 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 1008 Wh 
nominale Leistung (nominal power) 2016 W 
Bruttomasse (gross mass) 14,7 kg 
Abmessungen (size) (530 x 425 x 75) mm 
 
 
Vorbereitung vor der Beförderung 
(Preparation prior to carriage) 
 
Alle Kontakte der Lithium-Ionen-Batterie sind gegen äußeren Kurzschluß zu sichern. 
(All terminals of lithium-ion-battery shall be secured against external short circuits.) 
 

 BAM/Fachbereich 2.2/Dö/(Festlegung D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-293/12) 

723



Seite (page) 4 vom (dated) 2012-09-13 

 
Alle Öffnungen für Betriebsmittel, andere als Elektrolyt, sind zu verschließen. 
(All openigs for machinery materials other than electrolyt shall be closed.) 
 
Anhaftungen gefährlicher Güter sowie des Elektrolyts an der Außenseite der Lithium-Ionen-Batterie müßen 
entfernt werden. 
(Residues of dangerous goods as well as of the electrolyte on the surface of the outer casing of the lithium-
ion-battery shall be removed.) 
 
 
Verpackungsmethode 
(Packing method) 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie ist in eine nicht-leitende, flüssigkeitsdichte und schwerentflammbare Innenverpa-
ckung geeigneter Größe zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und schwerentflammbarem Saugmaterial 
in der Art zu verpacken, dass die Lithium-Ionen-Batterie allseitig davon umgeben ist. Die Menge an Saugma-
terial muss ausreichen, um die 1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts aufzunehmen. 
Wenn die Innenverpackung nicht flüssigkeitsdicht ist, muss eine entsprechende Innenauskleidung verwendet 
werden. Die Innenverpackung oder die Innenauskleidung muss gegen die ggf. freiwerdenden Stoffe bestän-
dig sein. 
(The lithium-ion-battery shall be packed in a non-conductive, leak-proof and non-combustible inner packaging 
of capable size together with inert, non-conductive and non-combustible absorbent material in such a way 
that thelithium-ion-battery is surrounded from all sides. The amound of absorbent material shall be capable to 
absorb 1.5 times the amound of electrolyt which could be leaked. If the inner packaging is not leak-proofed a 
leak-proofed inner liner shall be used. The inner packaging or the inner liner shall be resistant against sub-
stances which may leak.) 
 
Ist die Außenverpackung flüssigkeitsdicht und gegen ggf. freiwerdende Stoffe beständig oder ist die Au-
ßenverpackung mit einer flüssigkeitsdichten und gegen ggf. freiwerdende Stoffe beständigen Auskleidung 
versehen darf das inerte, nicht-leitfähige und schwerentflammbare Saugmaterial zwischen der Innenverpa-
ckung und der Außenverpackung eingefüllt werden. 
(If the outer packaging is leak-proofed and resistant against substances which may leak or if the outer pack-
aging is fittet with an inner liner which is leak-proofed and resistant against substances which may leak the 
inert, non-conductive and non-combustible absorbent material may be placed between the inner packaging 
and the outer packaging.) 
 
Andere Güter außer den in dieser Festlegung beschriebenen dürfen nicht in der Außenverpackungen zu-
sammen mit der Lithium-Ionen-Batterien befördert werden. 
(Other goods except those described in this specification shall not be carried together with the lithium-ion-
battery in the outer packaging.) 
 
Während der Beförderung ist sicherzustellen, dass die Temperatur der äußeren Oberfläche der Außenverpa-
ckung 50 °C nicht übersteigt. 
(During carriage it shall be assured that the temperature of the outer surface of the outer packaging does not 
exceed 50 °C.) 
 
 
Anforderungen an die Verpackungen: 
(Specification for packagings:) 
 
Die Außenverpackung muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmethode gemäß Verpa-
ckungsgruppe I geprüft und zugelassen sein. Die Außenverpackung ist mit Gegenständen, die denen in die-
ser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen. 
(The outer packaging shall be tested and appoved in accordance with the packing group I performance level 
in conjuction with the packing method mentioned in this specification. The outer packaging shall be tested 
and approved with articles comparable with those described in this specification.) 
 
Die Innenverpackung oder die Innenauskleidung sowie die Außenverpackung muss mit einer Lüftungsein-
richtung versehen sein, um ein Bersten bei einem ggf. auftretenden Überdruck zu verhindern. 
(The inner packaging or inner liner as well as the outer packaging shall be equipped with a venting device to 
prevent damage through developed overpressure.) 
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Anforderungen an Fahrzeuge: 
(Specification for vehicles:) 
 
Es dürfen nur gedeckte Fahrzeuge verwendet werden. 
(Only closed vehicles shall be used.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs muss durch eine starre, geschlossene Wand von der Fahrercabine getrennt 
sein. 
(The load compartment of the vehicle shall be separated with a rigid closed wall from the driver’s cabine.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs ist während der Beförderung zu verschließen. 
(The load compartment of the vehicle shall be looked during carriage.) 
 
 
Anforderungen an Fahrer: 
(Specification for drivers:) 
 
Der Fahrer muss über eine entsprechende Fahrerlaubnis für das zur Beförderung eingesetzte Fahrzeug ver-
fügen. 
(The driver shall have a driver’s licence for the vehicle used for carriage.) 
 
Der Fahrer muss über eine gültige Bescheinigung nach 8.2.1 ADR verfügen. 
(The driver has to have a certificate in accordance with 8.2.1 ADR.) 
 
 
Kennzeichnung: 
(Marking and Placarding:) 
 
Das Versandstück ist entsprechend 5.2 ADR zu kennzeichnen mit „UN 3480“ sowie dem Gefahrzettel nach 
Muster Nr. 9. Zusätzlich ist die Außenverpackung an zwei gegenüberliegenden Seiten mit dem Warnhinweis 
„ACHTUNG! Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie“ zu kennzeichnen. 
(The package shall be marked according to 5.2 ADR with “UN 3480“ as well as with the lable of class 9 haz-
ard. In addition the outer packaging shall be marked on two opposite sides with the warning phrase 
“ACHTUNG! Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie”.) 
 
Das Fahrzeug muss an beiden Längsseiten und hinten mit Großzetteln (Placards) gemäß 5.3.1.7.1 b) ADR 
gekennzeichnet werden. 
(The vehicle shall be placarded on both sides and at the rear of the vehicle according to 5.3.1.7.1 (b) ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss gemäß 5.3.2.1.1 ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen sein. 
(The vehicle shall display orange-coloured plates according to 5.3.2.1.1 ADR.) 
 
 
Beförderungspapier: 
(Transport document:) 
 
Jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4 ADR zu begleiten. Im Beförderungspapier ist 
zusätzlich anzugeben: „Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie“ 
(Each carriage shall be accompanied by a transport document according to 5.4 ADR. In the transport docu-
ment the following shall be shown in addition: “Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie”) 
 
Im Beförderungspapier ist zusätzlich anzugeben: 
„Beförderung unter den Bedingungen von Abschnitt 1.5.1 ADR (M252)“. 
(In addition the following shall be shown in the transport document: 
“Carriage agreed unter terms of section 1.5.1 ADR (M252)”.) 
 
Zusätzlich müßen vom Absender folgende Informationen erfaßt werden: 
- Datum der Beförderung, 
- Start- und Zielpunkt der Beförderung, 
- zeitlicher Beginn und Ende der Beförderung, 
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde, 
- besondere Vorkommnisse während der Beförderung sowie 
- Unterschrift des jenigen, der die Beförderung durchgeführt hat. 

 BAM/Fachbereich 2.2/Dö/(Festlegung D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-293/12) 
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(In addition the following shall be recorded by the consignor: 
- date of carriage, 
- startingpoint and terminal of the carriage, 
- time at startingpoint and terminal of the carriage, 
- from whom the carriage was taken out, 
- any special incident during carriage as well as 
- signature of whom who were taken out the carriage.) 
 
Diese Informationen sind mindestens zwei Jahre nach Beendigung der Beförderung aufzubewahren. 
(This information shall be kept for at least two years after the carriage had been taken out.) 
 
Schriftliche Weisungen nach 5.4.3 ADR müssen in der Fahrerkabine vorhanden sein. 
(Instructions in writing according to 5.4.3 ADR shall be available in the driver’s cabine.) 
 
 
Sonstige Festlegungen: 
(Further specifications:) 
 
Die Beförderung erfolgt im Auftrag des Antragstellers durch die Rosskothen Transporte GmbH, Ellerstraße 
155, 40721 Hilden. 
(The carriage shall be taken out in behalfe of the client by Rosskothen Transporte GmbH, Ellerstraße 155, 
40721 Hilden) 
 
Die Beförderung der beschädigten Lithium-Ionen-Batterie erfolgt ausschließlich von 
Fa. Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Elpke 112, 33605 Bielefeld nach 
ACCUREK Recycling GmbH, Wiehagen 12-14, 45472 Mülheim an der Ruhr. 
(The carriage of the damaged lithium-ion-battery shall be taken out only from 
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Elpke 112, 33605 Bielefeldto 
ACCUREK Recycling GmbH, Wiehagen 12-14, 45472 Mülheim an der Ruhr.) 
 
Der Tunnelbeschränkungscode ist „(E)“. 
(The tunnel restriction code is “(E)“). 
 
Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien an einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. 
Wird das Auf- oder Abladen in einem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers bzw. auf 
dem Gelände des Empfängers oder Absenders durchgeführt, gilt diese Anforderung als erfüllt. 
(Loading or unloading in a public place of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in ac-
cordance with this specification is prohibited. If loading and unloading take place in a separated area of the 
applicant’s territory respectively in such an area of the consignee’s or consignor’s territory this requirement 
deemed to be met.) 
 
Das Versandstück muss so im Fahrzeug verstaut sein, dass es leicht zugänglich ist. 
(The package shall be so stowed within the vehicle that it is readily accessible.) 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie in ihrer Innenverpackung muss in der Außenverpackung so gesichert sein, dass 
Bewegungen während der Beförderung möglichst vermieden werden. 
(The lithium-ion-battery within its inner packaging shall be fixed in the outer packaging that movments during 
carriage will not occure.) 
 
In all den Fällen, bei denen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die jeweils anwend-
baren Vorschriften des ADR. 
(In all cases where within this specification no requirenment is specified the applicable requirements of the 
ADR shall be met.) 
 
Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM darüber zu unterrich-
ten. 
(If there are incidents during carriage of thoses damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in 
accordance with this specification the BAM have to be informed.) 
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FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-256/12 
(Specification No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-256/12) 

 
zur Beförderung von beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien  

der UN-Nummer 3480 auf der Straße 
(for the carriage of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries 

of UN No 3480 by road) 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
 

 
 

 
Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 8 Nr. 1 a) der Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Verbindung mit der Multulateralen Ver-
einbarung M252 zur vorzeitigen Inkraftsetzung der ab 1. Januar 2013 anwendbaren Sondervorschrift 661 des 
ADR bestimmte zuständige Behörde Deutschlands wird auf Antrag von 
 
AUDI AG, I/PL-G, 85045 Ingolstadt, Deutschland 
 
vom 17. Juli 2012 festgelegt, dass die in der Anlage zu dieser Festlegung aufgeführten gefährlichen Güter 
bei Einhaltung der in dieser Festlegung aufgeführten Nebenbestimmungen unter den Bedingungen der 
UN 3480 befördert werden dürfen. 
 
(At the request of AUDI AG, I/PL-G, 85045 Ingolstadt, Germany 
 
dated of 17th July 2012 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Paragraph 8 No 1 a) of the Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and 
Inlandwaterway Ordinance in conjunction with multilateral agreement M252 concerning the premature setting 
into force of special provision 661 of the ADR which will be applicable from 1st January 2013, that the Dan-
gerous Goods which are mentioned in the annex of this specification shall be carried under the conditions of 
UN 3480 if the supplementary provisions of this specification are met.  
 
Nebenbestimmungen: 
(Supplementary provisions:) 
 
Die zu befördernden beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien müssen den in 
der Anlage Beschriebenen entsprechen. 
(The damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are carried shall be complied with those 
described in the annex.) 
 
Die in der Anlage festgelegten Bedingungen sind einzuhalten. 
(The provisions specified in the annex shall be met.) 
 
Die Beförderung darf ausschließlich innerhalb Deutschlands erfolgen. 
(The carriage shall only be taken out national.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
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Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes 
beizufügen. 
(If this specification will be used a copy of the wording of this specification has to be added.) 
 
Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This specification may be revoked any time.) 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
 
Bis auf Widerruf.  
(Untill revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden 
Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this specification may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 13. September 2012 
 

Fachbereich 2.2 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme - 
Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 

(Division 2.2 Reactive Substances and Systems-  
Assessment of Dangerous Goods/Substances) 

 
 

 
 
Im Auftrag Im Auftrag 
(For the authority) (For the authority) 

 
  (Dienstsiegel) 

 (Official seal) 
 

Dr. rer. nat. P. Schulte Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

 
 
Diese Festlegung besteht aus 9 Seiten. 
(This approval comprises 9 pages.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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Anlage (Annex) 
 
Beschreibung der gefährlichen Güter: 
(Describtion of the Dangerous Goods:) 
 
Beschädigte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die nach den Bedingungen der  
UN-Nummer 3480 zu befördern sind: 
(Damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which have to be carried under the conditions of 
UN No 3480:) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die 
- vom Hersteller aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder 
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweisen oder 
- undicht sind oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder 
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand, Anlauffarben  
- an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweisen oder 
- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthalten oder 
- Fehler aufweisen, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which 
- identified by the manufacturer as being defective for safety reason or 
- have a damaged or considerably deformed cases or 
- are leaking or where the pressure relieve device was working or 
- shows changes in temperature by messurable raising of temperature when inactivated or by tempering  
- colours on metal parts or by molten or deformed plastic parts or 
- contains defective cells identified by the battery management system (BMS) or 
- have faults that can not be diagnosed prior to carriage.) 
 
 
Typen von Lithium-Ionen-Zellen: 
(Types of lithium-ion-cells:) 
 
Hersteller (manufacturer) Panasonic 
Typ (type) UF121285-5Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,67 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 18,3 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 255 g 
 
Hersteller (manufacturer) Panasonic 
Typ (type) UF261591-25Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,67 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 25 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 92 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 720 g 
 
Hersteller (manufacturer) Panasonic 
Typ (type) UF261591-28Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,67 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 28 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 103 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 720 g 
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Typen von Lithium-Ionen-Batterien: 
(Types of lithium-ion-batteries:) 
 
Hersteller (manufacturer) Panasonic 
Typ (type) 72UF121285-5Ah (HEV Q5, A6, A8) 
Anzahl Zellen (number of cells) 72 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF121285-5Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 264 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1320 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 45 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 35 kg 
Abmessungen (size) (630 x 406 x 152) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 12er Modul-25Ah (12S1P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 12 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-25Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 44 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 25 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1100 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 20 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 10 kg 
Abmessungen (size) (392 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 12er Modul-28Ah (12S1P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 12 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-28Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 44 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 28 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1230 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 20 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 10 kg 
Abmessungen (size) (392 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 12er Modul-50Ah (6S2P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 12 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-25Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 22 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 50 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1100 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 20 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 10 kg 
Abmessungen (size) (392 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 12er Modul-56Ah (6S2P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 12 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-28Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 22 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 56 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1230 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 20 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 10 kg 
Abmessungen (size) (392 x 158 x 120) mm 
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Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 6er Modul-25Ah (6S1P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 6 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-25Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 22 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 25 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 550 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 10 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 5 kg 
Abmessungen (size) (225 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 6er Modul-28Ah (6S1P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 6 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-28Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 22 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 28 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 615 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 10 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 5 kg 
Abmessungen (size) (225 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 6er Modul-50Ah (3S2P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 6 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-25Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 11 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 50 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 550 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 10 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 5 kg 
Abmessungen (size) (225 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 6er Modul-56Ah (3S2P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 6 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-28Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 11 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 56 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 615 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 10 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 5 kg 
Abmessungen (size) (225 x 158 x 120) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 13er Modul-25Ah (13S1P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 13 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-25Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 48 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 25 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1200 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 21 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 11 kg 
Abmessungen (size) (420 x 158 x 120) mm 
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Hersteller (manufacturer) Audi AG 
Typ (type) 13er Modul-28Ah (13S1P, PHEV) 
Anzahl Zellen (number of cells) 13 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Panasonic 
Typ der Zellen (type of cells) UF261591-28Ah 
nominale Spannung (nominal voltage) 48 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 28 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 1350 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 21 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 11 kg 
Abmessungen (size) (420 x 158 x 120) mm 
 
 
Vorbereitung vor der Beförderung 
(Preparation prior to carriage) 
 
Vor jeder Beförderung sind die Lithium-Ionen-Batterien zu deaktivieren, wobei wie folgt zu verfahren ist: 
(Prior to carriage the lithium-ion-batteries shall be deactivated by the method described as follows:) 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie ist in ein Fass aus Metall mit einer nicht leitenden Beschichtung einzubringen. Es 
ist darauf zu achten, dass die Beschichtung nicht beschädigt wird.  
(The lithium-ion-batterie shall be brought into a drum made of metal which is covered inside by a non-
conductive coating. During that procedure the coating shall not be damaged.) 
 
Das Fass aus Metall ist in ein Fass aus Kunststoff einzustellen.  
(The drum made of metal shall be brought in a drum made of plastics.) 
 
Das Fass aus Metall, in dem sich die defekte Lithium-Ionen-Batterie befindet, wird bis etwa zur Hälfte mit 
Wasser gefüllt. Leitungswasser darf verwendet werden. In einem separaten Behältnis wird eine Salzlösung 
hergestellt. Es ist eine definierte Menge Salz in Wasser zu lösen, um im Fass aus Metall eine etwa 0,3%ige 
Lösung zu bekommen. Diese Salzlösung wird in das Fass aus Metall gegeben und anschließend mit Wasser 
aufgefüllt, bis die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Schicht von mindestens 5 cm der etwa 0,3%igen Salzlö-
sung bedeckt ist. 
(The drum made of metal which includes the lithium-ion-battery shall be filled with water up to its half. Water 
from the main may be used. In a separated receptacle a mixture of water and salt shall be produced where a 
defined amount of salt is dissolved to asure a concentration of about 0.3% within the drum made of metal. 
This mixture shall be given into the drum made of metal. Furthermore water shall be filled into the drum made 
of metal till the lithium-ion-battery is at least 5 cm under the surface of this solution of about 0.3% of salt into 
water.) 
 
Die Lithium-Ionen-Batterie ist für mindestens zwei Stunden durch eine Person zu überwachen. Anschließend 
ist sie solange in der Salzlösung zu lagern, bis ein Entladungszustand erreicht ist, der eine sichere Beförde-
rung gewährleistet. Die mindestens Lagerdauer beträgt 24 Stunden. Während dieser Zeit ist die Lithium-
Ionen-Batterie mindestens durch eine Kamera zu überwachen. Die Temperatur ist ebenfalls zu registrieren. 
Sollten bei dieser Lagerung Auffälligkeiten auftreten, wie erhöhte Temperaturen im vergleich zur Umge-
bungstemperatur, ist die Lithium-Ionen-Batterie ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Reaktion abgeklungen ist, 
für weitere 24 Stunden zu lagern und zu überwachen. Die Lagerung muss in einem abgesperrten Bereich er-
folgen, in dem ggf. sich entwickelnde Gase ohne Gefahr für Mensch und Tier entweichen können, der jedoch 
abgedeckt sein sollte, um das Eindringen von Umgebungsstoffen jeglicher Art zu verhindern. 
(The lithium-ion-battery has to be supervised personaly for at least two hours. Furthermore she shall be 
stored in that salt solution till an uncharged state is reached which guarantee a save carriage. The storage 
periode shall be at least 24 hours. During that periode the lithium-ion-battery has to be controlled at least by 
CCTV. The temperature has to be recorded, too. If there are any incedence during that storage periode like 
higher temperature then the surrounding the lithium-ion-battery shall be stored and controlled for further 24 
hours after the reaction stoped. The storage shall be done in a secured aerea where the developed gases 
could be released without any danger for humans and animals but which should be covered somehow to pre-
vent the intrusion of any kind of substances of the surrounding.) 
 
Nach der Lagerung ist die Lithium-Ionen-Batterie in dem Fass aus Metall zu fixieren, z. B. durch entspre-
chende Keile aus Kunststoff, die mit der sich im Fass aus Metall befindenden Lösung nicht gefährlich reagie-
ren dürfen. 
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(After storage the lithium-ion-battery shall be fixed within the drum made of metal par example by suitable 
chocks made of plastics which shall not react dangerously with the solution inside the drum made of metal.) 
 
Das Fass aus Metall ist zu verschließen. Wenn möglich ist zu überprüfen, ob sich zwischen dem Fass aus 
Metall und dem Fass aus Kunststoff flüssige Stoffe befinden. Sollte dies der Fall sein, sind diese mit inertem 
Saugmaterial zu binden. 
(The drum made of metal shall be closed. If possible it shall be controlled if there is any free liquid between 
the drum made of metal and the drum made of plastics. If so these free liquids shall be absorbed by suitable 
absorbent material.) 
 
Das Fass aus Kunststoff ist zu verschließen. 
(The drum made of plastics shall be closed.) 
 
Die Deaktivierung der Lithium-Ionen-Batterien ist zu protokollieren und die Protokolle mindestens zwei Jahre 
nach Beendigung der Beförderung aufzubewahren. 
(The procedure of deactivating of the lithium-ion-batteries shall be recorded and thoses records shall be kept 
for at least two years after the carriage had taken place.) 
 
 
Verpackungsmethode 
(Packing method) 
 
Lithium-Ionen-Batterien sind in der für die Deaktivierung verwendeten zusammengesetzten Verpackung zu 
befördern.  
(Lithium-ion-batteries shall be carried in that combination packaging used for deactivation.) 
 
Anstelle einer Lithium-Ionen-Batterie dürfen auch mehrere Lithium-Ionen-Zellen des selben Typs in einer da-
für geeigneten Vorrichtung genauso befördert werden, nach dem sie in gleicher Weise deaktiviert wurden. 
Dabei dürfen die Lithium-Ionen-Zellen nicht elektrisch miteinander verbunden sind. Die Anzahl der Lithium-
Ionen-Zellen darf die der in den entsprechenden Lithium-Ionen-Batterien enthaltenen nicht übersteigen. 
(Instead of one lithium-ion-battery several lithium-ion-cells of the same type may be carried after deactivating 
if they are fixed in a capable device. The lithium-ion-cells shall not be connected electrically. The number of 
lithium-ion-cells shall not be exceeded the number used in the related lithium-ion-battery.) 
 
Je zusammengesetzter Verpackung darf nur eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Vorrichtung mit Lithium-
Ionen-Zellen befördert werden. 
(Only one lithium-ionen-battery or one device with several lithium-ion-cells shall be packed in a combination 
packaging.) 
 
Andere Güter außer den in dieser Festlegung beschriebenen dürfen nicht in den zusammengesetzten Verpa-
ckungen zusammen mit den Lithium-Ionen-Zellen oder Lithium-Ionen-Batterien befördert werden. 
(Other goods except those described in this specification shall not be carried together with the lithium-ion-
cells or lithium-ion-batteries in a combination packaging.) 
 
 
Anforderungen an die Verpackungen: 
(Specification for packagings:) 
 
Die Außenverpackung, Fass aus Kunststoff, muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungs-
methode gemäß Verpackungsgruppe I geprüft und zugelassen sein. Die Außenverpackung ist mit Gegen-
ständen, die denen in dieser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen. 
(The outer packaging drum made of plastics shall be tested and appoved in accordance with the packing 
group I performance level in conjuction with the packing method mentioned in this specification. The outer 
packaging shall be tested and approved with articles comparable with those described in this specification.) 
 
Die Innenverpackung, Fass aus Metall, muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmetho-
de gemäß Verpackungsgruppe II geprüft und zugelassen sein. Die nicht leitende Beschichtung muss gegen 
die ggf. von der Lithium-Ionen-Batterie freigesetzten Stoffe beständig und darf während der Deaktivierung der 
Lithium-Ionen-Batterie nicht beschädigt worden sein.  
(The inner packaging drum made of metal shall be tested and appoved in accordance with the packing  
group II performance level in conjuction with the packing method mentioned in this specification. The non-
conductive coating shall be resistant against all substances which may leak from the lithium-ion-battery and 
shall not been damaged during the deactivating of that lithium-ion-battery.) 
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Die Innenverpackung sowie die Außenverpackung muss mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein, um ein 
Bersten bei einem ggf. auftretenden Überdruck zu verhindern. 
(The inner packaging as well as the outer packaging shall be equipped with a venting device to prevent dam-
age through developed overpressure.) 
 
 
Anforderungen an Fahrzeuge: 
(Specification for vehicles:) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs muss durch eine starre, geschlossene Wand von der Fahrercabine getrennt 
sein. 
(The load compartment of the vehicle shall be separated with a rigid closed wall from the driver’s cabine.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs ist während der Beförderung zu verschließen. 
(The load compartment of the vehicle shall be looked during carriage.) 
 
 
Anforderungen an Fahrer: 
(Specification for drivers:) 
 
Der Fahrer muss über eine entsprechende Fahrerlaubnis für das zur Beförderung eingesetzte Fahrzeug ver-
fügen. 
(The driver shall have a driver’s licence for the vehicle used for carriage.) 
 
Der Fahrer muss über eine gültige Bescheinigung nach 8.2.1 ADR verfügen. 
(The driver has to have a certificate in accordance with 8.2.1 ADR.) 
 
Kennzeichnung: 
(Marking and Placarding:) 
 
Die Außenverpackungen sind entsprechend 5.2 ADR zu kennzeichnen mit „UN 3480“ sowie dem Gefahrzet-
tel nach Muster Nr. 9.  
(The outer packagings shall be marked according to 5.2 ADR with “UN 3480“ as well as with the lable of 
class 9 hazard.) 
 
Wird eine Umverpackung verwendet, ist diese zusätzlich mit dem Ausdruck “UMVERPACKUNG” und den 
Ausrichtungspfeilen nach 5.2.1.9.1 ADR zu kennzeichnen. 
(If an overpack is used it shall be marked in addition with the word “OVERPACK“ and with orientation arrows 
according to 5.2.1.9.1 ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss an beiden Längsseiten und hinten mit Großzetteln (Placards) gemäß 5.3.1.7.1 b) ADR 
gekennzeichnet werden. 
(The vehicle shall be placarded on both sides and at the rear of the vehicle according to 5.3.1.7.1 (b) ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss gemäß 5.3.2.1.1 ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen sein. 
(The vehicle shall display orange-coloured plates according to 5.3.2.1.1 ADR.) 
 
 
Beförderungspapier: 
(Transport document:) 
 
Jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4 ADR zu begleiten. 
(Each carriage shall be accompanied by a transport document according to 5.4 ADR.) 
 
Im Beförderungspapier ist bis zum 31. Dezember 2012 zusätzlich anzugeben: 
„Beförderung unter den Bedingungen von Abschnitt 1.5.1 ADR (M252)“. 
(In addition the following shall be shown in the transport document till 31st December 2012: 
“Carriage agreed unter terms of section 1.5.1 ADR (M252)”.) 
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Zusätzlich muss ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem mindestes folgendes erfaßt wird: 
- Datum der Beförderung, 
- Start- und Zielpunkt der Beförderung, 
- zeitlicher Beginn und Ende der Beförderung, 
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde, 
- die Anzahl der beförderten zusammengesetzten Verpackungen, 
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Batterien, 
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Zellen, wenn Zellen befördert werden, 
- besondere Vorkommnisse während der Beförderung sowie 
- Unterschrift des jenigen, der die Beförderung durchgeführt hat. 
(In addition a logbook shall be used where at least the following shall be recorded: 
- date of carriage, 
- startingpoint and terminal of the carriage, 
- time at startingpoint and terminal of the carriage, 
- from whom the carriage was taken out, 
- number of carried combination packagings, 
- number of carried lithium-ion-batteries, 
- number of carried lithium-ion-cells, if cells are carried, 
- any special incident during carriage as well as 
- signature of whom who were taken out the carriage.) 
 
Schriftliche Weisungen nach 5.4.3 ADR müssen in der Fahrerkabine vorhanden sein. 
(Instructions in writing according to 5.4.3 ADR shall be available in the driver’s cabine.) 
 
 
Sonstige Festlegungen: 
(Further specifications:) 
 
Der Tunnelbeschränkungscode ist „(E)“. 
(The tunnel restriction code is “(E)“). 
 
Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien an einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. 
Wird das Auf- oder Abladen in einem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers bzw. auf 
dem Gelände des Empfängers oder Absenders durchgeführt, gilt diese Anforderung als erfüllt. 
(Loading or unloading in a public place of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in ac-
cordance with this specification is prohibited. If loading and unloading take place in a separated area of the 
applicant’s territory respectively in such an area of the consignee’s or consignor’s territory this requirement 
deemed to be met.) 
 
Die Außenverpackungen und Umverpackungen müssen so im Fahrzeug verstaut sein, dass sie leicht zu-
gänglich sind. 
(Outer packagings and overpacks shall be so stowed within the vehicle that they are readily accessible.) 
 
In all den Fällen, bei denen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die Vorschriften des 
ADR. 
(In all cases where within this specification no requirenment is specified the requirements of the ADR shall be 
met.) 
 
Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM darüber zu unterrich-
ten. 
(If there are incidents during carriage of thoses damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in 
accordance with this specification the BAM have to be informed.) 
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FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-265/12 
(Specification No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-265/12) 

 
zur Beförderung von beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien  

der UN-Nummer 3480 auf der Straße 
(for the carriage of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries 

of UN No 3480 by road) 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
 

 
 

 
Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 8 Nr. 1 a) der Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Verbindung mit der Multilateralen Verein-
barung M252 zur vorzeitigen Inkraftsetzung der ab 1. Januar 2013 anwendbaren Sondervorschrift 661 des 
ADR bestimmte zuständige Behörde Deutschlands wird auf Antrag von 
 
KE-TEC GmbH, Leonhardstraße 19, 87437 Kempten, Deutschland 
 
vom 24. Juli 2012 festgelegt, dass die in der Anlage zu dieser Festlegung aufgeführten gefährlichen Güter 
bei Einhaltung der in dieser Festlegung aufgeführten Nebenbestimmungen unter den Bedingungen der 
UN 3480 befördert werden dürfen. 
 
(At the request of KE-TEC GmbH, Leonhardstraße 19, 87437 Kempten, Germany 
 
dated of 24th July 2012 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Paragraph 8 No 1 a) of the Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and 
Inlandwaterway Ordinance in conjunction with multilateral agreement M252 concerning the premature setting 
into force of special provision 661 of the ADR which will be applicable from 1st January 2013, that the Dan-
gerous Goods which are mentioned in the annex of this specification shall be carried under the conditions of 
UN 3480 if the supplementary provisions of this specification are met.  
 
Nebenbestimmungen: 
(Supplementary provisions:) 
 
Die zu befördernden beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien müssen den in 
der Anlage Beschriebenen entsprechen. 
(The damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are carried shall be complied with those 
described in the annex.) 
 
Die in der Anlage festgelegten Bedingungen sind einzuhalten. 
(The provisions specified in the annex shall be met.) 
 
Die Beförderung darf ausschließlich innerhalb Deutschlands erfolgen. 
(The carriage shall only be taken out national.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
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Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes 
beizufügen. 
(If this specification will be used a copy of the wording of this specification has to be added.) 
 
Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This specification may be revoked any time.) 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
 
Bis auf Widerruf.  
(Untill revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden 
Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this specification may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 12. September 2012 
 

Fachbereich 2.2 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme - 
Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 

(Division 2.2 Reactive Substances and Systems-  
Assessment of Dangerous Goods/Substances) 

 
 

 
 
Im Auftrag Im Auftrag 
(For the authority) (For the authority) 

 
  (Dienstsiegel) 

 (Official seal) 
 

Dr. rer. nat. P. Schulte Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

 
 
Diese Festlegung besteht aus 10 Seiten. 
(This approval comprises 10 pages.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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Anlage (Annex) 
 
Beschreibung der gefährlichen Güter: 
(Describtion of the Dangerous Goods:) 
 
Beschädigte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die nach den Bedingungen der  
UN-Nummer 3480 zu befördern sind: 
(Damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which have to be carried under the conditions of 
UN No 3480:) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die 
- vom Hersteller aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder 
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweisen oder 
- undicht sind oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder 
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand, Anlauffarben  
- an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweisen oder 
- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthalten oder 
- Fehler aufweisen, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which 
- identified by the manufacturer as being defective for safety reason or 
- have a damaged or considerably deformed cases or 
- are leaking or where the pressure relieve device was working or 
- shows changes in temperature by messurable raising of temperature when inactivated or by tempering  
- colours on metal parts or by molten or deformed plastic parts or 
- contains defective cells identified by the battery management system (BMS) or 
- have faults that can not be diagnosed prior to carriage.) 
 
 
Typen von Lithium-Ionen-Zellen: 
(Types of lithium-ion-cells:) 
 
Hersteller (manufacturer) Saft 
Typ (type) VL6P Gen1 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,6 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 24 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 340 g 
 
Hersteller (manufacturer) Saft 
Typ (type) VL6P Gen2 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,6 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 24 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 340 g 
 
 
Typen von Lithium-Ionen-Batterien: 
(Types of lithium-ion-batteries:) 
 
Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) E18-1 Modul 
Anzahl Zellen (number of cells) 31 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) LiTec Battery GmbH 
Typ der Zellen (type of cells) HEA50 
nominale Spannung (nominal voltage) 133,3 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 50 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 6000 Wh 
rechnerischer Energieinhalt (calculated watt-hour rating) 6665 Wh 
nominale Leistung (nominal power) 23,3/36,6 kW 
Bruttomasse (gross mass) 55 kg 
Abmessungen (size) (368 x 196 x 65) mm 
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Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) E18-1 Batterie 
Anzahl Zellen (number of cells) 93 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) LiTec Battery GmbH 
Typ der Zellen (type of cells) HEA50 
nominale Spannung (nominal voltage) 400 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 50 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 18000 Wh 
rechnerischer Energieinhalt (calculated watt-hour rating) 20000 Wh 
nominale Leistung (nominal power) 70/110 kW 
Bruttomasse (gross mass) 165 kg 
Abmessungen (size) (1105 x 587 x 195) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) P08-01 
Anzahl Zellen (number of cells) 35 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Saft 
Typ der Zellen (type of cells) VL6P Gen1 
nominale Spannung (nominal voltage) 126 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 820 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 22 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 25 kg 
Abmessungen (size) (370 x 230 x 205) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) P08-02 
Anzahl Zellen (number of cells) 35 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Saft 
Typ der Zellen (type of cells) VL6P Gen2 
nominale Spannung (nominal voltage) 126 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 820 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 22 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 23 kg 
Abmessungen (size) (411 x 207 x 186) mm 
 
 
Vorbereitung vor der Beförderung 
(Preparation prior to carriage) 
 
Alle Kontakte der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind gegen äußeren Kurzschluß zu si-
chern. 
(All terminals of lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall be secured against external short circuits.) 
 
Alle Öffnungen für Betriebsmittel, andere als Elektrolyt, sind zu verschließen. 
(All openigs for machinery materials other than electrolyt shall be closed.) 
 
Anhaftungen gefährlicher Güter sowie des Elektrolyts an der Außenseite der Lithium-Ionen-Zellen oder Lithi-
um-Ionen-Batterien müßen entfernt werden. 
(Residues of dangerous goods as well as of the electrolyte on the surface of the outer casing of lithium-ion-
cells and lithium-ion-batteries shall be removed.) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind zum Zweck der Deaktivierung auf eine Temperatur 
von -65 °C abzukühlen. Dabei ist sicherzustellen, dass Lithium-Ionen-Batterien im Inneren sowie die in ihnen 
enthaltenen Lithium-Ionen-Zellen ebenfalls auf -65 °C abgekühlt sind. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall be cooled at a temperature of -65 °C for deactivating purpos-
es. For lithium-ion-batteries it shall be assured that they cooled inside at -65 °C too as well as the lithium-ion-
cells therein.) 
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Verpackungsmethode 
(Packing method) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind einzeln in eine nicht-leitende, flüssigkeitsdichte und 
schwerentflammbare Innenverpackung geeigneter Größe zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und 
schwerentflammbarem Saugmaterial in der Art zu verpacken, dass die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-
Ionen-Batterien allseitig davon umgeben sind. Die Menge an Saugmaterial muss ausreichen, um die 
1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts aufzunehmen. Wenn die Innenverpackung nicht 
flüssigkeitsdicht ist, muss eine entsprechende Innenauskleidung verwendet werden. Die Innenverpackung 
oder die Innenauskleidung muss gegen die ggf. freiwerdenden Stoffe beständig sein. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall be packed separated in a non-conductive, leak-proof and 
non-combustible inner packaging of capable size together with inert, non-conductive and non-combustible 
absorbent material in such a way that the lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries are surrounded from all 
sides. The amound of absorbent material shall be capable to absorb 1.5 times the amound of electrolyt which 
could be leaked. If the inner packaging is not leak-proofed a leak-proofed inner liner shall be used. The inner 
packaging or the inner liner shall be resistant against substances which may leak.) 
 
Ist die Außenverpackung flüssigkeitsdicht und gegen ggf. freiwerdende Stoffe beständig oder ist die Au-
ßenverpackung mit einer flüssigkeitsdichten und gegen ggf. freiwerdende Stoffe beständigen Auskleidung 
versehen darf das inerte, nicht-leitfähige und schwerentflammbare Saugmaterial zwischen der Innenverpa-
ckung und der Außenverpackung eingefüllt werden. 
(If the outer packaging is leak-proofed and resistant against substances which may leak or if the outer pack-
aging is fittet with an inner liner which is leak-proofed and resistant against substances which may leak the 
inert, non-conductive and non-combustible absorbent material may be placed between the inner packaging 
and the outer packaging.) 
 
Mehrere Lithium-Ionen-Zellen des selben Typs dürfen zusammen in einer Innenverpackung befördert wer-
den, wenn sie in einer dafür geeigneten Vorrichtung in einer solchen Weise befestigt sind, dass sie während 
der Beförderung mit den anderen Lithium-Ionen-Zellen nicht in Kontakt kommen. Die Anzahl der Lithium-
Ionen-Zellen darf die der in den entsprechenden Lithium-Ionen-Batterien enthaltenen nicht übersteigen. Sie 
sind zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und schwerentflammbarem Saugmaterial in der Art zu verpa-
cken, dass die Lithium-Ionen-Zellen in der jeweiligen Vorrichtung allseitig davon umgeben sind. Der Zwi-
schenraum zwischen den Lithium-Ionen-Zellen braucht nicht ausgefüllt sein. Die Menge an Saugmaterial 
muss ausreichen, um die 1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts aufzunehmen. Bei Lithi-
um-Ionen-Zellen, deren Anschlüsse sich auf einer Seite befinden, sind die jeweiligen Vorrichtungen so in der 
Innenverpackung auszurichten, dass die Anschlüsse aller Lithium-Ionen-Zellen nach oben zeigen. 
(Several lithium-ion-cells of the same type may be packed together within the same inner packaging, if they 
are fixed in a capable device that contact between the lithium-ion-cells does not occure. The number of lithi-
um-ion-cells shall not be exceeded the number used in the related lithium-ion-battery. They shall be packed 
together with inert, non-conductive and non-combustible absorbent material in such a way that the lithium-
ion-cells within their device are surrounded from all sides except the space between the lithium-ion-cells. The 
amound of absorbent material shall be capable to absorb 1.5 times the amound of electrolyt which could be 
leaked. Lithium-ion-cells where the terminals are on only one side shall be packed within their device in such 
a way that all the terminals are in an up right position.) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, bei denen die Möglichkeit des Freiwerdens von Elektrolyt 
besteht oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat, sind immer einzeln in Innenver-
packung zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und schwerentflammbarem Saugmaterial in der Art zu 
verpacken, dass die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien allseitig davon umgeben sind. Die 
Menge an Saugmaterial muss ausreichen, um die 1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts 
aufzunehmen. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries where a possibility of leaking electrolyte occure or where the pres-
sure relieve device was working shall be always packed separated in inner packagings together with inert, 
non-conductive and non-combustible absorbent material in such a way that the lithium-ion-cells and lithium-
ion-batteries are surrounded from all sides. The amound of absorbent material shall be capable to absorb 1.5 
times the amound of electrolyt which could be leaked.) 
 
Je Außenverpackung darf nur eine Lithium-Ionen-Batterie befördert werden. 
(Only one lithium-ionen-battery shall be packed in an outer packaging.) 
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Andere Güter außer den in dieser Festlegung beschriebenen dürfen nicht in den Außenverpackungen zu-
sammen mit den Lithium-Ionen-Zellen oder Lithium-Ionen-Batterien befördert werden. 
(Other goods except those described in this specification shall not be carried together with the lithium-ion-
cells or lithium-ion-batteries in an outer packaging.) 
 
Während der Beförderung ist sicherzustellen, dass die Temperatur der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-
Ionen-Batterien -60 °C nicht übersteigt. 
(During carriage it shall be assured that the temperature of lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries does not 
exceed -60 °C.) 
 
 
Anforderungen an die Verpackungen: 
(Specification for packagings:) 
 
Die Außenverpackung muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmethode gemäß Verpa-
ckungsgruppe I geprüft und zugelassen sein. Die Außenverpackung ist mit Gegenständen, die denen in die-
ser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen. 
(The outer packaging shall be tested and appoved in accordance with the packing group I performance level 
in conjuction with the packing method mentioned in this specification. The outer packaging shall be tested 
and approved with articles comparable with those described in this specification.) 
 
Die Innenverpackung oder die Innenauskleidung sowie die Außenverpackung muss beständig gegenüber tie-
fen Temperaturen als auch gegenüber dem verwendeten Kühlmittel sein. 
(The inner packaging or inner liner as well as the outer packaging shall be resistant against deep tempera-
tures as well as against the coolant.) 
 
Die Innenverpackung oder die Innenauskleidung sowie die Außenverpackung muss mit einer Lüftungsein-
richtung versehen sein, um ein Bersten bei einen ggf. auftretenden Überdruck, z. B. durch das eingesetzte 
Kühlmittel, zu verhindern. 
(The inner packaging or inner liner as well as the outer packaging shall be equipped with a venting device to 
prevent damage through developed overpressure maybe caused by e.g. the coolant.) 
 
 
Anforderungen an Umverpackungen: 
(Specification for overpacks:) 
 
Mehrere Außenverpackungen dürfen in einer geeigneten Umverpackung befördert werden. 
(Several outer packagings may be packed together in a capable overpack.) 
 
Wird die Umverpackung mit Kühlmittel beaufschlagt, muss sie gegen tiefe Temperaturen sowie gegen das 
eingesetzte Kühlmittel beständig sein. Die Umverpackung muss dann mit einer Lüftungseinrichtung versehen 
sein, um ein Bersten der Umverpackung bei einem ggf. auftretenden Überdruck zu verhindern. 
(If the overpack is filled with coolant it shall be resistant against deep temperatures as well as against the 
coolant. The overpack shall then be equipped with a venting device to prevent damage of the overpack 
through developed overpressure.) 
 
 
Anforderungen an Fahrzeuge: 
(Specification for vehicles:) 
 
Mehrere Umverpackungen mit einer oder mehreren Außenverpackungen dürfen in einem Laderaum eines 
Fahrzeugs befördert werden. 
(Several of the overpacks with one or more outer packagings may be loaded together in a load compartment 
of a vehicle.) 
 
Es dürfen nur isolierte gedeckte Fahrzeuge verwendet werden. 
(Only closed isolated vehicles shall be used.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs muss durch eine starre, geschlossene Wand von der Fahrercabine getrennt 
sein. 
(The load compartment of the vehicle shall be separated with a rigid closed wall from the driver’s cabine.) 
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Das Fahrzeug darf mit einem Kühlaggregat ausgestattet sein. 
(The vehicle may be equipped with a cooling unit.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs ist während der Beförderung zu verschließen. 
(The load compartment of the vehicle shall be looked during carriage.) 
 
 
Anforderungen an Fahrer: 
(Specification for drivers:) 
 
Der Fahrer muss über eine entsprechende Fahrerlaubnis für das zur Beförderung eingesetzte Fahrzeug ver-
fügen. 
(The driver shall have a driver’s licence for the vehicle used for carriage.) 
 
Der Fahrer muss über eine gültige Bescheinigung nach 8.2.1 ADR verfügen. 
(The driver has to have a certificate in accordance with 8.2.1 ADR.) 
 
Zusätzlich zu der nach 8.2.1 ADR geforderten Unterweisung muss der Fahrer in Bezug auf die Beförderung 
von beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien unterwiesen worden sein, insbesondere, 
wie im Falle eines Unfalls oder einer Erhöhung der Temperatur auf über -60 °C zu verfahren ist. 
(In addition to the required training in accordance with 8.2.1 ADR the driver shall be trained in concern to the 
carriage of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries especially how to proceed in case of an acci-
dent or when the temperature raised above -60 °C.) 
 
 
Kennzeichnung: 
(Marking and Placarding:) 
 
Die Versandstücke sind entsprechend 5.2 ADR zu kennzeichnen mit „UN 3480“ sowie dem Gefahrzettel nach 
Muster Nr. 9. Zusätzlich sind die Außenverpackung, an zwei gegenüberliegenden Seiten, mit dem Warnhin-
weis „ACHTUNG! Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie“ zu kennzeichnen. 
(The packages shall be marked according to 5.2 ADR with “UN 3480“ as well as with the lable of class 9 haz-
ard. In addition the outer packagings shall be marked on two opposite sides with the warning phrase 
“WARNING! Damaged lithium-ion-battery”.) 
 
Auf den Außenverpackungenist die offizielle Benennung für die Beförderung des verwendeten Kühlmittels 
gefolgt von den Worten „ALS KÜHLMITTEL“ anzugeben. 
(The proper shipping name of the coolant followed by the words “AS COOLANT” shall be shown on the outer 
packagings.) 
 
Wird eine Umverpackung verwendet, ist diese zusätzlich mit dem Ausdruck “UMVERPACKUNG” und den 
Ausrichtungspfeilen nach 5.2.1.9.1 ADR zu kennzeichnen. 
(If an overpack is used it shall be marked in addition with the word “OVERPACK“ and with orientation arrows 
according to 5.2.1.9.1 ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss an beiden Längsseiten und hinten mit Großzetteln (Placards) gemäß 5.3.1.7.1 b) ADR 
gekennzeichnet werden. 
(The vehicle shall be placarded on both sides and at the rear of the vehicle according to 5.3.1.7.1 (b) ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss gemäß 5.3.2.1.1 ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen sein. 
(The vehicle shall display orange-coloured plates according to 5.3.2.1.1 ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss mit einem Warnkennzeichen gemäß Anhang zu dieser Anlage gekennzeichnet werden. 
Das Warnkennzeichen muss an jedem Zugang zum Laderaum des Fahrzeugs an einem Ort angebracht 
werden, wo es leicht von Personen, die den Laderaum öffnen oder betreten wollen, gesehen werden kann. 
(The vehicle shall be marked with a warning mark according to the appendix of this annex. The warning mark 
shall be affixed at each access point to the load compartment of the vehicle where it will be easily seen by 
persons opening or entering the load compartment of the vehicle.) 
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Beförderungspapier: 
(Transport document:) 
 
Jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4 ADR zu begleiten. Im Beförderungspapier ist 
zusätzlich anzugeben: „Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie.“. 
(Each carriage shall be accompanied by a transport document according to 5.4 ADR. In the transport docu-
ment the following shall be shown in addition: “Damaged lithium-ion-battery.”) 
 
Wird Trockeneis als Kühlmittel verwendet, ist zusätzlich anzugeben: 
„UN 1845, KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL“ 
(If dry ice is used as coolant the following shall be shown in addition: 
”UN 1845, CARBON DIOXIDE, SOLID, AS COOLANT”.) 
 
Wird ein anderes Kühlmittel verwendet, so ist die UN-Nummer, der die Buchstaben „UN” vorangestellt sind, 
gefolgt von der offiziellen Benennung für die Beförderung und den Worten „ALS KÜHLMITTEL“ anzugeben. 
(If an other coolant is used the UN number preeceded by the letters “UN” followed by the proper shipping 
name and the words “AS COOLANT“ shall be shown.) 
 
Im Beförderungspapier ist bis zum 31. Dezember 2012 zusätzlich anzugeben: 
„Beförderung unter den Bedingungen von Abschnitt 1.5.1 ADR (M252)“. 
(In addition the following shall be shown in the transport document till 31st December 2012: 
“Carriage agreed unter terms of section 1.5.1 ADR (M252)”.) 
 
Zusätzlich muss ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem mindestes folgendes erfaßt wird: 
- Datum der Beförderung, 
- Start- und Zielpunkt der Beförderung, 
- zeitlicher Beginn und Ende der Beförderung, 
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde, 
- die Anzahl der beförderten Umverpackungen, 
- die Anzahl der beförderten Außenverpackungen je Umverpackung, 
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Batterien, 
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Zellen, wenn Zellen befördert werden, 
- besondere Vorkommnisse während der Beförderung sowie 
- Unterschrift des jenigen, der die Beförderung durchgeführt hat. 
(In addition a logbook shall be used where at least the following shall be recorded: 
- date of carriage, 
- startingpoint and terminal of the carriage, 
- time at startingpoint and terminal of the carriage, 
- from whom the carriage was taken out, 
- number of carried overpacks, 
- number of carried outer packagings per overpack, 
- number of carried lithium-ion-batteries, 
- number of carried lithium-ion-cells, if cells are carried, 
- any special incident during carriage as well as 
- signature of whom who were taken out the carriage.) 
 
Schriftliche Weisungen nach 5.4.3 ADR müssen in der Fahrerkabine vorhanden sein. 
(Instructions in writing according to 5.4.3 ADR shall be available in the driver’s cabine.) 
 
 
Sonstige Festlegungen: 
(Further specifications:) 
 
Der Tunnelbeschränkungscode ist „(E)“. 
(The tunnel restriction code is “(E)“). 
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Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien an einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. 
Wird das Auf- oder Abladen in einem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers bzw. auf 
dem Gelände des Empfängers oder Absenders durchgeführt, gilt diese Anforderung als erfüllt. 
(Loading or unloading in a public place of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in ac-
cordance with this specification is prohibited. If loading and unloading take place in a separated area of the 
applicant’s territory respectively in such an area of the consignee’s or consignor’s territory this requirement 
deemed to be met.) 
 
Die Außenverpackungen und Umverpackungen müssen so im Fahrzeug verstaut sein, dass sie leicht zu-
gänglich sind. 
(Outer packagings and overpacks shall be so stowed within the vehicle that they are readily accessible.) 
 
Für die Beförderung ist eine ausreichende Menge an Kühlmittel bereit zu halten, dass eine Kühlung für 24 
Stunden gewährleistet werden kann. Ist von einer längeren Beförderungsdauer auszugehen so muss die 
Menge an Kühlmittel ausreichen, um für die dreifache Beförderungsdauer gewährleistet werden zu können. 
(For carriage a sufficient amount of coolant shall be available that cooling is assured for at least 24 hours. If it 
is expected that the carriage take longer then 24 hours the amount of coolant shall be sufficient for cooling 
three times the continuance of the carriage.) 
 
Die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien in ihren Innenverpackungen müßen in den Außenver-
packungen so gesichert sein, dass Bewegungen während der Beförderung möglichst vermieden werden, 
auch dann, wenn in der Außenverpackung mehr freier Raum durch aufbrauchen von Kühlmittel vorhanden 
ist. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries within their inner packagings shall be fixed in the outer packagings 
that movments during carriage will neither occure at the beginning of the carriage nor after consume of cool-
ant when more ullage is available.) 
 
Die Außenverpackungen müssen in den Umverpackungen so gesichert sein, dass Bewegungen während der 
Beförderung möglichst vermieden werden, auch dann, wenn in der Umverpackung mehr freier Raum durch 
aufbrauchen von Kühlmittel vorhanden ist. 
(Outer packagings shall be fixed in the overpacking that movments during carriage will neither occure at the 
beginning of the carriage nor after consume of coolant when more ullage is available.) 
 
In all den Fällen, bei denen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die jeweils anwend-
baren Vorschriften des ADR. 
(In all cases where within this specification no requirenment is specified the applicable requirements of the 
ADR shall be met.) 
 
Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM darüber zu unterrich-
ten. 
(If there are incidents during carriage of thoses damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in 
accordance with this specification the BAM have to be informed.) 
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Anhang (Appendix) 
 
Warnkennzeichen 
(Warning mark) 
 
Das Warnkennzeichen muss dem unten wiedergegeben entsprechen. 
(The warning mark shall be according that one shown below.) 
 
Das Warnkennzeichen muss rechteckig sein und nicht kleiner als 150 mm breit und 250 mm hoch.  
(The warning mark shall be rectangular and shall not be less than 150 mm wide and 250 mm high.) 
 
Das Warnkennzeichen muss des Wort „WARNUNG“ in rot oder weiß enthalten.  
(The warning mark shall include the word “WARNING” in red or white.) 
 
Die offizielle Benennung für die Beförderung des Kühlmittels gefolgt von den Worten „ALS KÜHLMITTEL“ 
muss in schwarz auf weißem Grund unterhalb des Symbols angegeben werden.  
(The proper shipping name of the coolant followed by the words “AS COOLANT” shall be shown below the 
symbol in black letters on a white background.) 
 
Die Buchstabenhöhe muss jeweils mindestens 25 mm betragen. 
(The lettering shall not be less than 25 mm high in any case.) 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
*Wird z. B. Trockeneis verwendet, ist das folgende anzugeben:  
„KOHLENDIOXIDE, FEST, ALS KÜHLMITTEL“. 
(*For example if dry ice is used: “CARBON DIOXIDE, SOLID, AS COOLANT”). 
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FESTLEGUNG Nr. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-276/12 
(Specification No. D/BAM/GGVSEB (ADR)/2.2-276/12) 

 
zur Beförderung von beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien  

der UN-Nummer 3480 auf der Straße 
(for the carriage of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries 

of UN No 3480 by road) 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
 

 
 

 
Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 8 Nr. 1 a) der Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in Verbindung mit der Multilateralen Verein-
barung M252 zur vorzeitigen Inkraftsetzung der ab 1. Januar 2013 anwendbaren Sondervorschrift 661 des 
ADR bestimmte zuständige Behörde Deutschlands wird auf Antrag von 
 
Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbH, Röntgenring 20-28, 87616 Marktoberdorf/Ostallgäu, 
Deutschland 
 
vom 1. August 2012 festgelegt, dass die in der Anlage zu dieser Festlegung aufgeführten gefährlichen Güter 
bei Einhaltung der in dieser Festlegung aufgeführten Nebenbestimmungen unter den Bedingungen der 
UN 3480 befördert werden dürfen. 
 
(At the request of Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbH, Röntgenring 20-28, 87616 
Marktoberdorf/Ostallgäu, Germany 
 
dated of 1st August 2012 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Paragraph 8 No 1 a) of the Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and 
Inlandwaterway Ordinance in conjunction with multilateral agreement M252 concerning the premature setting 
into force of special provision 661 of the ADR which will be applicable from 1st January 2013, that the Dan-
gerous Goods which are mentioned in the annex of this specification shall be carried under the conditions of 
UN 3480 if the supplementary provisions of this specification are met.  
 
Nebenbestimmungen: 
(Supplementary provisions:) 
 
Die zu befördernden beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien müssen den in 
der Anlage Beschriebenen entsprechen. 
(The damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which are carried shall be complied with those 
described in the annex.) 
 
Die in der Anlage festgelegten Bedingungen sind einzuhalten. 
(The provisions specified in the annex shall be met.) 
 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
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Die Beförderung darf ausschließlich innerhalb Deutschlands erfolgen. 
(The carriage shall only be taken out national.) 
 
Wird diese Festlegung in Anspruch genommen, so ist den Beförderungspapieren eine Kopie des Wortlautes 
beizufügen. 
(If this specification will be used a copy of the wording of this specification has to be added.) 
 
Diese Festlegung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This specification may be revoked any time.) 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
 
Bis auf Widerruf.  
(Untill revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Festlegung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellenden 
Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this specification may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 13. September 2012 
 

Fachbereich 2.2 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme - 
Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 

(Division 2.2 Reactive Substances and Systems-  
Assessment of Dangerous Goods/Substances) 

 
 

 
 
Im Auftrag Im Auftrag 
(For the authority) (For the authority) 

 
  (Dienstsiegel) 

 (Official seal) 
 

Dr. rer. nat. P. Schulte Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

 
 
Diese Festlegung besteht aus 10 Seiten. 
(This approval comprises 10 pages.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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Anlage (Annex) 
 
Beschreibung der gefährlichen Güter: 
(Describtion of the Dangerous Goods:) 
 
Beschädigte Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die nach den Bedingungen der  
UN-Nummer 3480 zu befördern sind: 
(Damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which have to be carried under the conditions of 
UN No 3480:) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, die 
- vom Hersteller aus Sicherheitsgründen als fehlerhaft identifiziert wurden oder 
- ein beschädigtes oder erheblich verformtes Gehäuse aufweisen oder 
- undicht sind oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat oder 
- Temperaturveränderungen, wie messbare Temperaturerhöhung in abgeschaltetem Zustand, Anlauffarben  
- an Metallteilen oder geschmolzene oder verformte Kunststoffteile, aufweisen oder 
- durch das Batteriemanagementsystem (BMS) identifizierte defekte Zellen enthalten oder 
- Fehler aufweisen, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries which 
- identified by the manufacturer as being defective for safety reason or 
- have a damaged or considerably deformed cases or 
- are leaking or where the pressure relieve device was working or 
- shows changes in temperature by messurable raising of temperature when inactivated or by tempering  
- colours on metal parts or by molten or deformed plastic parts or 
- contains defective cells identified by the battery management system (BMS) or 
- have faults that can not be diagnosed prior to carriage.) 
 
 
Typen von Lithium-Ionen-Zellen: 
(Types of lithium-ion-cells:) 
 
Hersteller (manufacturer) Saft 
Typ (type) VL6P Gen1 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,6 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 24 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 340 g 
 
Hersteller (manufacturer) Saft 
Typ (type) VL6P Gen2 
nominale Spannung (nominal voltage) 3,6 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) ca. 24 Wh 
Bruttomasse (gross mass) ca. 340 g 
 
 
Typen von Lithium-Ionen-Batterien: 
(Types of lithium-ion-batteries:) 
 
Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) E18-1 Modul 
Anzahl Zellen (number of cells) 31 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) LiTec Battery GmbH 
Typ der Zellen (type of cells) HEA50 
nominale Spannung (nominal voltage) 133,3 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 50 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 6000 Wh 
rechnerischer Energieinhalt (calculated watt-hour rating) 6665 Wh 
nominale Leistung (nominal power) 23,3/36,6 kW 
Bruttomasse (gross mass) 55 kg 
Abmessungen (size) (368 x 196 x 65) mm 
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Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) E18-1 Batterie 
Anzahl Zellen (number of cells) 93 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) LiTec Battery GmbH 
Typ der Zellen (type of cells) HEA50 
nominale Spannung (nominal voltage) 400 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 50 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 18000 Wh 
rechnerischer Energieinhalt (calculated watt-hour rating) 20000 Wh 
nominale Leistung (nominal power) 70/110 kW 
Bruttomasse (gross mass) 165 kg 
Abmessungen (size) (1105 x 587 x 195) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) P08-01 
Anzahl Zellen (number of cells) 35 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Saft 
Typ der Zellen (type of cells) VL6P Gen1 
nominale Spannung (nominal voltage) 126 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 820 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 22 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 25 kg 
Abmessungen (size) (370 x 230 x 205) mm 
 
Hersteller (manufacturer) Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG 
Typ (type) P08-02 
Anzahl Zellen (number of cells) 35 
Hersteller der Zellen (manufacturer of cells) Saft 
Typ der Zellen (type of cells) VL6P Gen2 
nominale Spannung (nominal voltage) 126 V 
nominale Kapazität (rated capacity) 6,5 Ah 
nominaler Energieinhalt (watt-hour rating) 820 Wh 
nominale Leistung (nominal power) ca. 22 kW 
Bruttomasse (gross mass) ca. 23 kg 
Abmessungen (size) (411 x 207 x 186) mm 
 
Vorbereitung vor der Beförderung 
(Preparation prior to carriage) 
 
Alle Kontakte der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind gegen äußeren Kurzschluß zu si-
chern. 
(All terminals of lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall be secured against external short circuits.) 
 
Alle Öffnungen für Betriebsmittel, andere als Elektrolyt, sind zu verschließen. 
(All openigs for machinery materials other than electrolyt shall be closed.) 
 
Anhaftungen gefährlicher Güter sowie des Elektrolyts an der Außenseite der Lithium-Ionen-Zellen oder Lithi-
um-Ionen-Batterien müßen entfernt werden. 
(Residues of dangerous goods as well as of the electrolyte on the surface of the outer casing of lithium-ion-
cells and lithium-ion-batteries shall be removed.) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind zum Zweck der Deaktivierung auf eine Temperatur 
von -65 °C abzukühlen. Dabei ist sicherzustellen, dass Lithium-Ionen-Batterien im Inneren sowie die in ihnen 
enthaltenen Lithium-Ionen-Zellen ebenfalls auf -65 °C abgekühlt sind. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall be cooled at a temperature of -65 °C for deactivating purpos-
es. For lithium-ion-batteries it shall be assured that they cooled inside at -65 °C too as well as the lithium-ion-
cells therein.) 
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Verpackungsmethode 
(Packing method) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien sind einzeln in eine nicht-leitende, flüssigkeitsdichte und 
schwerentflammbare Innenverpackung geeigneter Größe zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und 
schwerentflammbarem Saugmaterial in der Art zu verpacken, dass die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-
Ionen-Batterien allseitig davon umgeben sind. Die Menge an Saugmaterial muss ausreichen, um die 
1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts aufzunehmen. Wenn die Innenverpackung nicht 
flüssigkeitsdicht ist, muss eine entsprechende Innenauskleidung verwendet werden. Die Innenverpackung 
oder die Innenauskleidung muss gegen die ggf. freiwerdenden Stoffe beständig sein. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries shall be packed separated in a non-conductive, leak-proof and 
non-combustible inner packaging of capable size together with inert, non-conductive and non-combustible 
absorbent material in such a way that the lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries are surrounded from all 
sides. The amound of absorbent material shall be capable to absorb 1.5 times the amound of electrolyt which 
could be leaked. If the inner packaging is not leak-proofed a leak-proofed inner liner shall be used. The inner 
packaging or the inner liner shall be resistant against substances which may leak.) 
 
Ist die Außenverpackung flüssigkeitsdicht und gegen ggf. freiwerdende Stoffe beständig oder ist die Au-
ßenverpackung mit einer flüssigkeitsdichten und gegen ggf. freiwerdende Stoffe beständigen Auskleidung 
versehen darf das inerte, nicht-leitfähige und schwerentflammbare Saugmaterial zwischen der Innenverpa-
ckung und der Außenverpackung eingefüllt werden. 
(If the outer packaging is leak-proofed and resistant against substances which may leak or if the outer pack-
aging is fittet with an inner liner which is leak-proofed and resistant against substances which may leak the 
inert, non-conductive and non-combustible absorbent material may be placed between the inner packaging 
and the outer packaging.) 
 
Mehrere Lithium-Ionen-Zellen des selben Typs dürfen zusammen in einer Innenverpackung befördert wer-
den, wenn sie in einer dafür geeigneten Vorrichtung in einer solchen Weise befestigt sind, dass sie während 
der Beförderung mit den anderen Lithium-Ionen-Zellen nicht in Kontakt kommen. Die Anzahl der Lithium-
Ionen-Zellen darf die der in den entsprechenden Lithium-Ionen-Batterien enthaltenen nicht übersteigen. Sie 
sind zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und schwerentflammbarem Saugmaterial in der Art zu verpa-
cken, dass die Lithium-Ionen-Zellen in der jeweiligen Vorrichtung allseitig davon umgeben sind. Der Zwi-
schenraum zwischen den Lithium-Ionen-Zellen braucht nicht ausgefüllt sein. Die Menge an Saugmaterial 
muss ausreichen, um die 1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts aufzunehmen. Bei Lithi-
um-Ionen-Zellen, deren Anschlüsse sich auf einer Seite befinden, sind die jeweiligen Vorrichtungen so in der 
Innenverpackung auszurichten, dass die Anschlüsse aller Lithium-Ionen-Zellen nach oben zeigen. 
(Several lithium-ion-cells of the same type may be packed together within the same inner packaging, if they 
are fixed in a capable device that contact between the lithium-ion-cells does not occure. The number of lithi-
um-ion-cells shall not be exceeded the number used in the related lithium-ion-battery. They shall be packed 
together with inert, non-conductive and non-combustible absorbent material in such a way that the lithium-
ion-cells within their device are surrounded from all sides except the space between the lithium-ion-cells. The 
amound of absorbent material shall be capable to absorb 1.5 times the amound of electrolyt which could be 
leaked. Lithium-ion-cells where the terminals are on only one side shall be packed within their device in such 
a way that all the terminals are in an up right position.) 
 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien, bei denen die Möglichkeit des Freiwerdens von Elektrolyt 
besteht oder bei denen die Druckentlastungseinrichtung angesprochen hat, sind immer einzeln in Innenver-
packung zusammen mit inertem, nicht-leitfähigem und schwerentflammbarem Saugmaterial in der Art zu 
verpacken, dass die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien allseitig davon umgeben sind. Die 
Menge an Saugmaterial muss ausreichen, um die 1,5fache Menge des möglichen freiwerdenden Elektrolyts 
aufzunehmen. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries where a possibility of leaking electrolyte occure or where the pres-
sure relieve device was working shall be always packed separated in inner packagings together with inert, 
non-conductive and non-combustible absorbent material in such a way that the lithium-ion-cells and lithium-
ion-batteries are surrounded from all sides. The amound of absorbent material shall be capable to absorb 1.5 
times the amound of electrolyt which could be leaked.) 
 
Je Außenverpackung darf nur eine Lithium-Ionen-Batterie befördert werden. 
(Only one lithium-ionen-battery shall be packed in an outer packaging.) 
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Andere Güter außer den in dieser Festlegung beschriebenen dürfen nicht in den Außenverpackungen zu-
sammen mit den Lithium-Ionen-Zellen oder Lithium-Ionen-Batterien befördert werden. 
(Other goods except those described in this specification shall not be carried together with the lithium-ion-
cells or lithium-ion-batteries in an outer packaging.) 
 
Während der Beförderung ist sicherzustellen, dass die Temperatur der Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-
Ionen-Batterien -60 °C nicht übersteigt. 
(During carriage it shall be assured that the temperature of lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries does not 
exceed -60 °C.) 
 
 
Anforderungen an die Verpackungen: 
(Specification for packagings:) 
 
Die Außenverpackung muss für die in dieser Festlegung beschriebene Verpackungsmethode gemäß Verpa-
ckungsgruppe I geprüft und zugelassen sein. Die Außenverpackung ist mit Gegenständen, die denen in die-
ser Festlegung beschrieben entsprechen, zu prüfen und zuzulassen. 
(The outer packaging shall be tested and appoved in accordance with the packing group I performance level 
in conjuction with the packing method mentioned in this specification. The outer packaging shall be tested 
and approved with articles comparable with those described in this specification.) 
 
Die Innenverpackung oder die Innenauskleidung sowie die Außenverpackung muss beständig gegenüber tie-
fen Temperaturen als auch gegenüber dem verwendeten Kühlmittel sein. 
(The inner packaging or inner liner as well as the outer packaging shall be resistant against deep tempera-
tures as well as against the coolant.) 
 
Die Innenverpackung oder die Innenauskleidung sowie die Außenverpackung muss mit einer Lüftungsein-
richtung versehen sein, um ein Bersten bei einen ggf. auftretenden Überdruck, z. B. durch das eingesetzte 
Kühlmittel, zu verhindern. 
(The inner packaging or inner liner as well as the outer packaging shall be equipped with a venting device to 
prevent damage through developed overpressure maybe caused by e.g. the coolant.) 
 
 
Anforderungen an Umverpackungen: 
(Specification for overpacks:) 
 
Mehrere Außenverpackungen dürfen in einer geeigneten Umverpackung befördert werden. 
(Several outer packagings may be packed together in a capable overpack.) 
 
Wird die Umverpackung mit Kühlmittel beaufschlagt, muss sie gegen tiefe Temperaturen sowie gegen das 
eingesetzte Kühlmittel beständig sein. Die Umverpackung muss dann mit einer Lüftungseinrichtung versehen 
sein, um ein Bersten der Umverpackung bei einem ggf. auftretenden Überdruck zu verhindern. 
(If the overpack is filled with coolant it shall be resistant against deep temperatures as well as against the 
coolant. The overpack shall then be equipped with a venting device to prevent damage of the overpack 
through developed overpressure.) 
 
 
Anforderungen an Fahrzeuge: 
(Specification for vehicles:) 
 
Mehrere Umverpackungen mit einer oder mehreren Außenverpackungen dürfen in einem Laderaum eines 
Fahrzeugs befördert werden. 
(Several of the overpacks with one or more outer packagings may be loaded together in a load compartment 
of a vehicle.) 
 
Es dürfen nur isolierte gedeckte Fahrzeuge verwendet werden. 
(Only closed isolated vehicles shall be used.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs muss durch eine starre, geschlossene Wand von der Fahrercabine getrennt 
sein. 
(The load compartment of the vehicle shall be separated with a rigid closed wall from the driver’s cabine.) 
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Das Fahrzeug darf mit einem Kühlaggregat ausgestattet sein. 
(The vehicle may be equipped with a cooling unit.) 
 
Der Laderaum des Fahrzeugs ist während der Beförderung zu verschließen. 
(The load compartment of the vehicle shall be looked during carriage.) 
 
 
Anforderungen an Fahrer: 
(Specification for drivers:) 
 
Der Fahrer muss über eine entsprechende Fahrerlaubnis für das zur Beförderung eingesetzte Fahrzeug ver-
fügen. 
(The driver shall have a driver’s licence for the vehicle used for carriage.) 
 
Der Fahrer muss über eine gültige Bescheinigung nach 8.2.1 ADR verfügen. 
(The driver has to have a certificate in accordance with 8.2.1 ADR.) 
 
Zusätzlich zu der nach 8.2.1 ADR geforderten Unterweisung muss der Fahrer in Bezug auf die Beförderung 
von beschädigten Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien unterwiesen worden sein, insbesondere, 
wie im Falle eines Unfalls oder einer Erhöhung der Temperatur auf über -60 °C zu verfahren ist. 
(In addition to the required training in accordance with 8.2.1 ADR the driver shall be trained in concern to the 
carriage of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries especially how to proceed in case of an acci-
dent or when the temperature raised above -60 °C.) 
 
 
Kennzeichnung: 
(Marking and Placarding:) 
 
Die Versandstücke sind entsprechend 5.2 ADR zu kennzeichnen mit „UN 3480“ sowie dem Gefahrzettel nach 
Muster Nr. 9. Zusätzlich sind die Außenverpackung, an zwei gegenüberliegenden Seiten, mit dem Warnhin-
weis „ACHTUNG! Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie“ zu kennzeichnen. 
(The packages shall be marked according to 5.2 ADR with “UN 3480“ as well as with the lable of class 9 haz-
ard. In addition the outer packagings shall be marked on two opposite sides with the warning phrase 
“WARNING! Damaged lithium-ion-battery”.) 
 
Auf den Außenverpackungenist die offizielle Benennung für die Beförderung des verwendeten Kühlmittels 
gefolgt von den Worten „ALS KÜHLMITTEL“ anzugeben. 
(The proper shipping name of the coolant followed by the words “AS COOLANT” shall be shown on the outer 
packagings.) 
 
Wird eine Umverpackung verwendet, ist diese zusätzlich mit dem Ausdruck “UMVERPACKUNG” und den 
Ausrichtungspfeilen nach 5.2.1.9.1 ADR zu kennzeichnen. 
(If an overpack is used it shall be marked in addition with the word “OVERPACK“ and with orientation arrows 
according to 5.2.1.9.1 ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss an beiden Längsseiten und hinten mit Großzetteln (Placards) gemäß 5.3.1.7.1 b) ADR 
gekennzeichnet werden. 
(The vehicle shall be placarded on both sides and at the rear of the vehicle according to 5.3.1.7.1 (b) ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss gemäß 5.3.2.1.1 ADR mit orangefarbenen Tafeln versehen sein. 
(The vehicle shall display orange-coloured plates according to 5.3.2.1.1 ADR.) 
 
Das Fahrzeug muss mit einem Warnkennzeichen gemäß Anhang zu dieser Anlage gekennzeichnet werden. 
Das Warnkennzeichen muss an jedem Zugang zum Laderaum des Fahrzeugs an einem Ort angebracht 
werden, wo es leicht von Personen, die den Laderaum öffnen oder betreten wollen, gesehen werden kann. 
(The vehicle shall be marked with a warning mark according to the appendix of this annex. The warning mark 
shall be affixed at each access point to the load compartment of the vehicle where it will be easily seen by 
persons opening or entering the load compartment of the vehicle.) 
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Beförderungspapier: 
(Transport document:) 
 
Jede Beförderung ist durch ein Beförderungspapier nach 5.4 ADR zu begleiten. Im Beförderungspapier ist 
zusätzlich anzugeben: „Beschädigte Lithium-Ionen-Batterie.“. 
(Each carriage shall be accompanied by a transport document according to 5.4 ADR. In the transport docu-
ment the following shall be shown in addition: “Damaged lithium-ion-battery.”.) 
 
Wird Trockeneis als Kühlmittel verwendet, ist zusätzlich anzugeben: 
„UN 1845, KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL“ 
(If dry ice is used as coolant the following shall be shown in addition: 
”UN 1845, CARBON DIOXIDE, SOLID, AS COOLANT”.) 
 
Wird ein anderes Kühlmittel verwendet, so ist die UN-Nummer, der die Buchstaben „UN” vorangestellt sind, 
gefolgt von der offiziellen Benennung für die Beförderung und den Worten „ALS KÜHLMITTEL“ anzugeben. 
(If an other coolant is used the UN number preeceded by the letters “UN” followed by the proper shipping 
name and the words “AS COOLANT“ shall be shown.) 
 
Im Beförderungspapier ist bis zum 31. Dezember 2012 zusätzlich anzugeben: 
„Beförderung unter den Bedingungen von Abschnitt 1.5.1 ADR (M252)“. 
(In addition the following shall be shown in the transport document till 31st December 2012: 
“Carriage agreed unter terms of section 1.5.1 ADR (M252)”.) 
 
Zusätzlich muss ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem mindestes folgendes erfaßt wird: 
- Datum der Beförderung, 
- Start- und Zielpunkt der Beförderung, 
- zeitlicher Beginn und Ende der Beförderung, 
- von wem die Beförderung durchgeführt wurde, 
- die Anzahl der beförderten Umverpackungen, 
- die Anzahl der beförderten Außenverpackungen je Umverpackung, 
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Batterien, 
- die Anzahl der beförderten Lithium-Ionen-Zellen, wenn Zellen befördert werden, 
- besondere Vorkommnisse während der Beförderung sowie 
- Unterschrift des jenigen, der die Beförderung durchgeführt hat. 
(In addition a logbook shall be used where at least the following shall be recorded: 
- date of carriage, 
- startingpoint and terminal of the carriage, 
- time at startingpoint and terminal of the carriage, 
- from whom the carriage was taken out, 
- number of carried overpacks, 
- number of carried outer packagings per overpack, 
- number of carried lithium-ion-batteries, 
- number of carried lithium-ion-cells, if cells are carried, 
- any special incident during carriage as well as 
- signature of whom who were taken out the carriage.) 
 
Schriftliche Weisungen nach 5.4.3 ADR müssen in der Fahrerkabine vorhanden sein. 
(Instructions in writing according to 5.4.3 ADR shall be available in the driver’s cabine.) 
 
 
Sonstige Festlegungen: 
(Further specifications:) 
 
Der Tunnelbeschränkungscode ist „(E)“. 
(The tunnel restriction code is “(E)“). 
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Das Auf- oder Abladen der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten Lithium-
Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien an einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ist untersagt. 
Wird das Auf- oder Abladen in einem abgesperrten Bereich auf dem Gelände des Antragstellers bzw. auf 
dem Gelände des Empfängers oder Absenders durchgeführt, gilt diese Anforderung als erfüllt. 
(Loading or unloading in a public place of damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in ac-
cordance with this specification is prohibited. If loading and unloading take place in a separated area of the 
applicant’s territory respectively in such an area of the consignee’s or consignor’s territory this requirement 
deemed to be met.) 
 
Die Außenverpackungen und Umverpackungen müssen so im Fahrzeug verstaut sein, dass sie leicht zu-
gänglich sind. 
(Outer packagings and overpacks shall be so stowed within the vehicle that they are readily accessible.) 
 
Für die Beförderung ist eine ausreichende Menge an Kühlmittel bereit zu halten, dass eine Kühlung für 24 
Stunden gewährleistet werden kann. Ist von einer längeren Beförderungsdauer auszugehen so muss die 
Menge an Kühlmittel ausreichen, um für die dreifache Beförderungsdauer gewährleistet werden zu können. 
(For carriage a sufficient amount of coolant shall be available that cooling is assured for at least 24 hours. If it 
is expected that the carriage take longer then 24 hours the amount of coolant shall be sufficient for cooling 
three times the continuance of the carriage.) 
 
Die Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien in ihren Innenverpackungen müßen in den Außenver-
packungen so gesichert sein, dass Bewegungen während der Beförderung möglichst vermieden werden, 
auch dann, wenn in der Außenverpackung mehr freier Raum durch aufbrauchen von Kühlmittel vorhanden 
ist. 
(Lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries within their inner packagings shall be fixed in the outer packagings 
that movments during carriage will neither occure at the beginning of the carriage nor after consume of cool-
ant when more ullage is available.) 
 
Die Außenverpackungen müssen in den Umverpackungen so gesichert sein, dass Bewegungen während der 
Beförderung möglichst vermieden werden, auch dann, wenn in der Umverpackung mehr freier Raum durch 
aufbrauchen von Kühlmittel vorhanden ist. 
(Outer packagings shall be fixed in the overpacking that movments during carriage will neither occure at the 
beginning of the carriage nor after consume of coolant when more ullage is available.) 
 
In all den Fällen, bei denen in dieser Festlegung keine Aussage getroffen wurde, gelten die jeweils anwend-
baren Vorschriften des ADR. 
(In all cases where within this specification no requirenment is specified the applicable requirements of the 
ADR shall be met.) 
 
Sollten während der Beförderung der in Übereinstimmung mit dieser Festlegung beförderten beschädigten 
Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien Zwischenfälle auftreten, ist die BAM darüber zu unterrich-
ten. 
(If there are incidents during carriage of thoses damaged lithium-ion-cells and lithium-ion-batteries carried in 
accordance with this specification the BAM have to be informed.) 
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Anhang (Appendix) 
 
Warnkennzeichen 
(Warning mark) 
 
Das Warnkennzeichen muss dem unten wiedergegeben entsprechen. 
(The warning mark shall be according that one shown below.) 
 
Das Warnkennzeichen muss rechteckig sein und nicht kleiner als 150 mm breit und 250 mm hoch.  
(The warning mark shall be rectangular and shall not be less than 150 mm wide and 250 mm high.) 
 
Das Warnkennzeichen muss des Wort „WARNUNG“ in rot oder weiß enthalten.  
(The warning mark shall include the word “WARNING” in red or white.) 
 
Die offizielle Benennung für die Beförderung des Kühlmittels gefolgt von den Worten „ALS KÜHLMITTEL“ 
muss in schwarz auf weißem Grund unterhalb des Symbols angegeben werden.  
(The proper shipping name of the coolant followed by the words “AS COOLANT” shall be shown below the 
symbol in black letters on a white background.) 
 
Die Buchstabenhöhe muss jeweils mindestens 25 mm betragen. 
(The lettering shall not be less than 25 mm high in any case.) 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
*Wird z. B. Trockeneis verwendet, ist das folgende anzugeben:  
„KOHLENDIOXIDE, FEST, ALS KÜHLMITTEL“. 
(*For example if dry ice is used: “CARBON DIOXIDE, SOLID, AS COOLANT”). 
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Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung     

Die BAM hat in Gesetzen und Verordnungen geregelte Aufgaben; im 

Einzelnen gilt der Wortlaut der angegebenen Vorschriften in der jeweils 

aktuellen Fassung.

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe
Sprengstoffgesetz

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige An-

stalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-

rates bedarf, Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der 

Bundesanstalt und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen 

zu erlassen. Die Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand 

für die Nutzleistung der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres 

wirtschaftlichen Wertes für den Antragsteller zu bestimmen. Der Per-

sonalaufwand kann nach der Zahl der Stunden bemessen werden, die 

Bedienstete der Bundesanstalt für Prüfungen bestimmter Arten von 

Prüfgegenständen durchschnittlich benötigen. Die Gebühr kann auch 

für eine Amtshandlung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht 

zu Ende geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen 

zu vertreten sind, der die Amtshandlung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 

Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der 

Bemessung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des 

Verwaltungsaufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, ein-

schließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in 

den Arbeitsgebieten,

2.  die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer 

Prüfungen von Stoffen und Anlagen einschließlich der Bereitstellung 

von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Ar-

beitsgebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf-

gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoffe

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff, bei 

dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und der 

nicht zur Verwendung als Explosivstoff bestimmt ist, einführt, aus einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungsbereich 

dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen überlassen 

oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen und ihr auf Ver-

langen eine Stoffprobe vorzulegen. In der Anzeige sind die Bezeichnung, 

die Zusammensetzung und der Verwendungszweck (§ 1 Abs. 1, § 1 

Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 

der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoffprobe verlangt wird, nach 

Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichne-

ten Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff explosionsgefährlich ist. 

Erweist er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor 

Ablauf der genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechen-

des gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefähr-

licher Stoff nach § 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses 

Gesetzes vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach § 1 

Abs.  3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid außerdem 

fest, welcher Stoffgruppe der Anlage II der Stoff zuzuordnen ist. Den 

Stoffgruppen A, B oder C sind Stoffe zuzuordnen, die in ihrer Empfi nd-

lichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoffgruppen der 

Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen Stoffen, die in die 

Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststellungsbescheid 

abgesehen werden, wenn der Stoff bei Durchführung der Prüfung der 

thermischen Empfi ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer Explosion 

gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in § 1 Abs. 

1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete Umsetzung 

nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge des Stoffes 

übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsgefährliche Stoff 

nachträglich hinsichtlich seiner Empfi ndlichkeit und Wirkung gefährlicher 

oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung entspricht, so kann 

er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeordnet oder die Zuordnung 

aufgehoben werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist dem Anzeigen-

den vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schriftlich bekannt zu geben. 

Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit ist im Bundesanzeiger 

bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach Satz 4 gelten die Sätze 

5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoffe

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoffen und Sprengzubehör

(1) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-

führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen 

oder verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitglied-

staat ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis er-

bracht hat und die Stoffe und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung 

(CE-Zeichen) versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, 

wenn die Baumuster den festgelegten grundlegenden Anforderungen 

entsprechen, die den Baumustern nachgefertigten Produkte den Bau-

mustern entsprechen und beides durch eine Bescheinigung nachge-

wiesen ist. Die grundlegenden Anforderungen für Explosivstoffe sind in 

Anhang I der Richtlinie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände 

in Anhang I der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotech-

nischer Gegenstände (ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die 

Kennzeichnung nicht konformer Explosivstoffe oder pyrotechnischer 

Gegenstände mit dem CE-Zeichen und das Inverkehrbringen solcher 

Explosivstoffe oder pyrotechnischer Gegenstände und das Überlassen 

an andere außerhalb der Betriebsstätte sind verboten.

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoffe und Sprengzubehör dürfen 

nur eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder ver-

wendet werden, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaffenheit 

und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt zugelassen worden 

sind oder durch Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 all-

gemein zugelassen sind. Die Zulassung wird entweder dem Hersteller, 

seinem in einem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder dem 

Einführer auf Antrag erteilt. Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn 

die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Sprengzubehör 

unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamtlicher Überwachung in einen 

anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes Zolllager oder eine Freizone 

des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die Sätze 2 und 3 gelten 

entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem verschlossenen 

Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen anderen Mit-

gliedstaat oder einen Drittstaat.

(4) Die Zulassung ist zu versagen, 

1. soweit der Schutz von Leben und Gesundheit Beschäftigter oder 

Dritter oder Sachgütern bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

nicht gewährleistet ist,

2.  wenn die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Spreng-

zubehör den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaf-

fenheit und Bezeichnung (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a) 

nicht entsprechen,
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3. soweit die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Spreng-

zubehör in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit 

dem Stand der Technik nicht entsprechen oder

4.  wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung 

oder sonst nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die nachge-

fertigten explosionsgefährlichen Stoffe in ihrer Zusammensetzung 

und Beschaffenheit dem zur Prüfung vorgelegten Muster entspre-

chen.

Die Zulassung kann befristet, inhaltlich beschränkt sowie mit Bedin-

gungen und Aufl agen verbunden werden, soweit dies zum Schutz von 

Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern 

erforderlich ist. Die nachträgliche Beifügung, Änderung und Ergänzung 

von Aufl agen ist zulässig.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen :

1.  vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 

Satz 1  

2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 

zulassen.

§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1.  für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

die für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landes-

behörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 

dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-

tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit ex-

plosionsgefährlichen Stoffen und mit Sprengzubehör zu bestimmen,

5. dass explosionsgefährliche Stoffe be- stimmten Lager- und Ver-

träglichkeitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der 

Bundesanstalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte 

Stoffe der zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen 

wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoffe 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem 

Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt 

mitgeteilt, dass 

1. ein explosionsgefährlicher Stoff oder ein  Sprengzubehör einen 

Mangel in seiner Beschaffenheit oder Funktionsweise aufweist, 

durch den beim Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder 

Sachgüter Beschäftigter oder Dritter herbeigeführt werden kann 

oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten 

oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen oder 

Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-

deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis 

auf einen Mangel in dessen Beschaffenheit oder Funktionsweise 

zurückzuführen ist,

trifft sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen nach Absatz 1. 

Die Bundesanstalt ist über die getroffenen Maßnahmen nach Satz 1 

und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoffe 

oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen nach 

den Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere 

mit, ob der Mangel auf 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 

Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder

3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff oder pyro-

technischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet 

und in Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist, fi nden 

Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entspre-

chende Anwendung.

§ 34 SprengG
Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befähigungsschein nach 

diesem Gesetz sind zurückzunehmen, wenn sie hätten versagt werden 

müssen. 

(2) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befähigungsschein nach die-

sem Gesetz sind zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, 

die zur Versagung hätten führen müssen. 

(4) Die Zulassung nach § 5 kann ferner widerrufen werden, 

1.  wenn der Zulassungsinhaber pyrotechnische Gegenstände, sons-

tige explosionsgefährliche Stoffe oder Sprengzubehör abweichend 

von der in der Zulassung festgelegten Zusammensetzung oder 

Beschaffenheit einführt, verbringt, vertreibt, anderen überlässt 

oder verwendet,

2.  wenn die zugelassenen Stoffe oder Gegenstände nicht mehr herge-

stellt oder eingeführt und die auf Grund der Zulassung hergestellten 

oder eingeführten Stoffe oder Gegenstände nicht mehr vertrieben, 

anderen überlassen oder verwendet werden. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6  1. SprengV

(2) Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährli-

che Stoffe nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und 

Sprengzubehör im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 

1 Ausnahmen zulassen oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie 

von der Prüfung einzelner Anforderungen absehen, wenn der Schutz 

von Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern 

dies zulässt oder erfordert.

(4) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller 

oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des 

Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist 

1. für Explosivstoffe die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-

stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3 

Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. Die Bundesanstalt vergibt zum 

Nachweis der Anzeige eine Identifi kationsnummer. Die Identifi kations-

nummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die Bundesanstalt kann zur 

Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit Beschäftigter 

oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten Anleitun-

gen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nachträgliche 

Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig.

§ 8 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoffe 

nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör 

dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens 

vorzuschreiben. Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeich-

nung der Bundesanstalt „BAM“, dem in der Anlage 2 für den jeweiligen 

Stoff oder Gegenstand vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden 

Kennummer. Satz 2 fi ndet entsprechende Anwendung für die Identifi -

kationsnummer nach § 6 Absatz 4.

§ 12a 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der 

Baumusterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist 

ausschließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von 

Teilen der Prüfungen auch andere Prüfl aboratorien beauftragen, die die 

Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang 

III der Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt über-

mittelt den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im 

Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene 

oder widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.
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§ 12c  1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. 

Benannte Stelle ist auch jede von den Ländern als Prüfl aboratorium 

oder Zertifi zierungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem 

Bundesministerium des Innern benannte und von ihm im Bundesanzei-

ger bekanntgemachte Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in 

einem Akkreditierungsverfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung 

der Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder An-

hang III der Richtlinie 2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung 

kann unter Aufl agen erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, 

Rücknahme, Widerruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des 

Innern unverzüglich anzuzeigen.

§ 13  1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 

1.  der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumus-

terprüfbescheinigungen,

2.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoffe und py-

rotechnischen Gegenstände,

3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 4 festgelegten Beschränkungen oder 

Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,

4.  der Kennnummern der Herstellungsstätten   für Explosivstoffe,

5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes, 

2.  im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe und des 

Sprengzubehörs: den  Einführers sowie die Identifi kationsnum-

mer,

3. im Falle der Explosivstoffe und der pyrotechnischen Gegenstände: 

den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 

des Einführers sowie das Zulassungszeichen, 

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Aufl agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen 

Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 

Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz1. Die Liste 

soll die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,

2.  den Titel der Norm, 

3. das Datum der Veröffentlichung und

4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind 

bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf 

Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift 

oder Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19  1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in einem 

Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers Aus-

nahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpak-

kung explosionsgefährlicher Stoffe und von Sprengzubehör allgemein 

zulassen, soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern 

Beschäftigter oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach § 15 

Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoffe 

oder seinem Bevollmächtigten schriftlich bei der nach § 15 Abs. 7 des 

Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und im 

Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem. § 15 

Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüfbe-

scheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Geneh-

migung zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über 

die erteilte Genehmigung.

§ 45  1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenaus-

schuss für explosionsgefährliche Stoffe gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden 

Mitgliedern zusammen: 

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich beteiligten 

Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen 

Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes-

anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,

6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- 

und Sportwaffen e. V.,

7.  zwei Vertretern der Explosivstoffi ndustrie und je einem Vertreter der 

chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des Bergbaus, 

der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes, der 

Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefährlichen 

Stoffen,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 

Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Um-

gangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig 

und erfahren sein.

§ 47  1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-

widrigkeiten 

1.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,

2.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,

3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig 

handelt, wer einer vollziehbaren Aufl age nach § 5 Abs. 2 Satz 2 oder 

3 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

4.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 3a und 3b des Gesetzes, 

wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4  2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppen-

zuordnung

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen 

Stoffe in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 

2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der 

maßgebenden Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 

1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des 

Anhangs der zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zu-

ordnung dem Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen 

nach Satz 1, die folgende Angaben enthalten soll: 

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,

3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und

4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszu-

legen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung 

eine Abschrift oder Vervielfältigung zu überlassen.
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Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten   

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, 

im Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschifffahrt auf 

Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt 

die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den 

auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener 

Verwaltung. Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenauf-

sicht (Hafenpolizei) in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an 

Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm 

beruhenden Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen 

zu bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen 

Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch 

das Verwaltungshandeln der Länder nicht erreicht werden kann, kann 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Bundesamt 

für Güterverkehr, das Bundesamt für Strahlenschutz, das Bundesamt 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung, das Bundesinstitut für Risikobe-

wertung, das Eisenbahn-Bundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt, die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das Robert-Koch-Institut, das 

Umweltbundesamt und das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, 

Explosiv- und Betriebsstoffe auch für den Bereich für zuständig erklären, 

in dem die Länder dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechts-

vorschriften auszuführen hätten. Das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung kann ferner durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass 

1. die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-

chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 

von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung 

von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen, 

Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 

Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2. Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Über-

wachungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung 

gefährlicher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten 

unterliegen der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines 

Landes nur tätig werden, wenn sie dazu von der zuständigen 

obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten oder der 

nach Landesrecht zuständigen Stelle entsprechend ermächtigt 

worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den § 36 und 7 

sollen  Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, 

insbe sondere 

1. das Bundesamt für Strahlenschutz,

2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,

3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,

4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,

5. das Robert-Koch-Institut,

6. das Umweltbundesamt,

7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Be-

triebsstoffe und

8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung 

durch die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen 

(Absatz  5 )  haben den fü r  d ie  Überwachung zuständ i -

gen Behörden und deren Beauftragten die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 

Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung beauftragten 

Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, Geschäftsräume, 

Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wich-

tige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für 

Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftspfl ichtigen zu 

betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und die 

geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspfl ichtigen einzusehen. Der 

Auskunftspfl ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit 

der Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und 

Muster von gefährlichen Stoffen und Gegenständen oder Muster von 

Verpackungen zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu überge-

ben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 

Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Der Auskunftspfl ichtige hat 

der für die Überwachung zuständigen Behörde bei der Durchführung 

der Überwachungsmaßnahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen 

und die nötige Mithilfe zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 

Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der 

Überwachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlos-

sene Brief- und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige 

Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaffen, wenn Tatsachen die 

Annahme begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 befi nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grund-

recht des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 

wird insoweit eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von 

Überwachungsmaßnahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Ferti-

gungen von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, 

die nach Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften 

für die Beförderung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

sich auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr befi ndli-

chen und verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und 

Fahrzeuge beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

sich auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, 

Betreiber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen 

und Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, 

wie die Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von 

diesen Stellen konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend 

geprüft worden sind, soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 

gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 

sich auch auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch 

die Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die 

Konformitätsbewertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse 

oder der Fahrzeuge vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm 

oder Prüfstellen des Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit 

dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf 

solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 

der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 

Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-

rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 12 GGBefG
Kosten

(1) Für Amtshandlungen einschließlich Prüfungen und Untersuchungen 

nach diesem Gesetz und den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 

werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Das Verwaltungs-

kostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) fi ndet Anwendung.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

bestimmt durch Rechtsverordnung die gebührenpfl ichtigen Tatbe-

stände näher und sieht dabei feste Sätze, auch in der Form von 

Gebühren nach Zeitaufwand, Rahmensätze oder Gebühren nach 

dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung vor. Die Gebühr 

beträgt mindestens fünf Euro. Mit Ausnahme der Gebühr für die 

Bauartprüfung, Zulassung oder Anerkennung der Muster der Ver-

sandstücke der Klasse 7 mit einer Gesamtbruttomasse von mehr als 

1 000 Kilogramm darf sie im Einzelfall 25 000 Euro nicht übersteigen. 
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Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt

  § 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 

Behörde für 

1. Aufgaben nach 

a)  Kapitel 2.2 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem 

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 und 

dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen 

Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem Bun-

desamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 zugewie-

senen Zuständigkeiten,

c)  Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-

ckungsanweisung P 200, P 201 und P 203 ADR/RID und die 

dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 

zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 

und 4.2.3.4 ADR/RID,

e)  Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einver-

nehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) den Unterabschnitten 6.2.2.5 und 6.2.2.6 ADR/RID,

g)  Kapitel 6.7 mit Ausnahme von Absatz 6.7.2.19.6 Satz 3 Buch-

stabe b und Absatz 6.7.4.14.6 Satz 3 Buchstabe b ADR/RID,

h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kenn-

zeichnung und die Baumusterzulassung von Tankcontainern und 

MEGC sowie die Festlegung von Bedingungen nach Abschnitt 

6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,

j) Kapitel 6.11 ADR/RID und

k) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 

ADR,

 soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2.  die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form 

nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 

Satz 1, die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe 

a, die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares 

oder spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 

in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, die Bestätigung nach 

Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung 

der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach Absatz 

5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für 

die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a ADR/

RID im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3.  die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen und Sachkundigen 

für Inspektionen, die Erteilung der Kennzeichnung und die Bau-

artzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpackungen und 

Bergungsverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 

ADR/RID sowie für die Zulassung der Reparatur fl exibler IBC nach 

Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADNR/ADN;

4.  die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-

grammen für die Fertigung, Rekonditionierung und Prüfung von 

Verpackungen, IBC und Großverpackungen sowie die Anerkennung 

von Inspektionsstellen für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 

Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme nach den Kapiteln 

6.1, 6.3, 6.5 und 6.6, für die wiederkehrende Inspektion und Prü-

fung von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 und für die Anerkennung 

und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die 

Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, 

die Wartung und Inspektion von prüfpfl ichtigen Versandstücken für 

radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 

ADR/RID/ADNR/ADN;

5.  die Zulassung des Typs des porösen Materials nach Absatz 6.2.1.1.9 

ADR/RID;

6.  die Genehmigung neuer Aluminiumlegierungen nach Absatz 

6.2.3.4.2 und die Zulassung des Prüfverfahrens für Aluminiumle-

gierungen nach Absatz 6.2.5.4.2 ADR/RID;

7.  die Zustimmung zu alternativen Methoden nach Absatz 6.2.6.3.2.2 

und die Zustimmung nach Absatz 6.2.6.3.3 ADR/RID;

8.  die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radio-

aktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen für die Konstruk-

tion, Herstellung, Prüfung, Dokumentation und Inspektion zulas-

sungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive Stoffe nach Kapitel 

6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADNR/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 

6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 

6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 

6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 

ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung;

11. die Zulassung der Trennungsmetho-   den nach Unterabschnitt 

7.5.2.2 Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militäri-

schen Bereich handelt;

12. die Zulassung von Gütern zur Beförderung in Tankschiffen nach 

Absatz 1.5.1.2.1 ADNR;

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmi   gungen für die Beförderung 

in Tankschiffen nach Abschnitt 1.5.2 ADN und

14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 

ADNR/ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h gilt nicht für Tanks, soweit diese ab 

dem 1. Juli 2007 als ortsbewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 

der OrtsDruckV konformitätsbewertet worden sind.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Sachverständigen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach § 6 

Absatz 5 der Gefahrgutverordnung See anerkannten Sachverständigen 

sind zuständig für 

1. die Baumusterprüfung von ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC 

nach Kapitel 6.7 und von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 

(Tankwechselbehältern) und MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID;

2. die erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche Prüfung von 

ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 und von 

Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und 

MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID und

3. die Festlegung von Anforderungen bei der Prüfung von ortsbeweg-

lichen Tanks, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwech-

selbehältern) und MEGC nach den Absätzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3, 

6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.2.2.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7 

und 6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift 

TT 2 und TT 7, jeweils im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung, sowie nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR/

RID.

Satz 1 gilt nicht für Tanks, soweit diese ab dem 1. Juli 2007 als orts-

bewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 der OrtsDruckV konformi-

tätsbewertet worden sind.

§ 16 GGVSEB
Besondere Zuständigkeiten in der Binnenschifffahrt   

(4) Die Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission/Schiffseichamt 

bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, die Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung oder die jeweilige nach Landesrecht 

zuständige Stelle ist zuständige Behörde

1. für die Ausstellung von Bescheinigungen über von ihr nach § 5 

erteilte Ausnahmen nach Absatz 1.5.1.4.1 ADNR/1.5.2.2.2 ADN 

und

2.  für zugelassene Gleichwertigkeiten und Abweichungen nach Ab-

schnitt 1.5.3 ADNR/ADN. 
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Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Gefahrgutverordnung See

§ 6 Gefahrgutverordnung See
Zuständigkeiten

(5) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist für die 

Durchführung dieser Verordnung zuständig für die Bauartzulassung von 

Verpackungen, IBC und Großverpackungen und für die Prüfung der Zu-

lassung der Baumuster von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern 

mit mehreren Elementen (MEGC) sowie für die Zulassung von Schüttgut-

Containern, die keine Frachtcontainer sind, sowie für die Anerkennung 

von Sachverständigen für Prüfungen an IBC, ortsbeweglichen Tanks, 

Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) sowie in allen Fällen, 

in denen im IMDG-Code einer zuständigen Behörde für Verpackungen, 

IBC, Großverpackungen, ortsbewegliche Tanks und Gascontainer mit 

mehreren Elementen (MEGC) Aufgaben übertragen worden sind, sowie 

in allen Fällen, in denen im IMDG-Code für gefährliche Güter der Klassen 

1 - ausgenommen Güter, die militärisch genutzt werden -, der Klassen 

2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7 - in Bezug auf Prüfung und Zulassung radio-

aktiver Stoffe, die Prüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke sowie 

die Qualitätssicherung und -überwachung von Versandstücken - und 

der Klasse 9 - ausgenommen Meeresschadstoffe - sowie nach dem 

EmS-Leitfaden eine zuständige Behörde tätig werden muss.  

Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des 

Antragstellers eine Bauartprüfung durch die Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt unter Beteiligung der Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoffauswahl 

und der Konstruktion der Umhüllung des radioaktiven Stoffes sowie 

der Qualitätssicherung zu veranlassen. Der Antragsteller hat der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung auf Verlangen die zur Prüfung erfor-

derlichen Baumuster zu überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
Chemikaliengesetz

§ 12j ChemG
Zulassungsstelle, Bewertung, 

Verordnungsermächtigung

(2) Die Zulassungsstelle entscheidet über das Vorliegen der Zulas-

sungsvoraussetzungen 

1.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und c im Einvernehmen mit 

dem Bundesinstitut für Risikobewertung,

2.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c, soweit Auswirkungen auf 

den Menschen am Arbeitsplatz zu bewerten sind, im Einvernehmen 

mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die 

insoweit der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales unterliegt, und

3.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d im Einvernehmen mit dem 

Umweltbundesamt.

Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behörden, bei dem Julius 

Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpfl anzen, bei der Bun-

desanstalt für Materialforschung und -prüfung oder beim Robert Koch-

Institut besondere Fachkenntnisse zur Beurteilung der Wirksamkeit eines 

Biozid-Produkts vorliegen, kann die Zulassungsstelle zur Entscheidung 

über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen nach § 12b Abs. 1 

Nr. 2 Buchstabe a eine Stellungnahme dieser Behörde einholen. 

Bei der Bewertung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, 

sind die in Anhang VI der Richtlinie 98/8/EG in der jeweils jüngsten im 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Fassung 

festgelegten Grundsätze einzuhalten.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waffen 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbunde-

nen Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses 

Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie 

ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von 

der zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind 

neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-

dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf 

der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten 

Verpackungseinheit anzubringen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, 

1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des 

Benutzers oder Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht 

gewährleistet ist,

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, 

Beschaffenheit, Maße, den höchsten Gebrauchsgasdruck und die 

Bezeichnung gemäß einer nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erlassenen 

Rechtsverordnung nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und 

Beständigkeit dem jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht,

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung 

oder wegen eines unzureichenden Qualitätssicherungssystems 

nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die nachgefertigte 

Munition in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit nach dem 

zugelassenen Muster hergestellt wird.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall 

Ausnahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach 

§ 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 

bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgründen des § 7 

Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder 

des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn öffentliche Interessen 

nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung 

der in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und technischen Gegen-

stände ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber 

sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und 

Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie 

der in § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-

schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz bezeichneten hülsenlosen 

Munition ohne Geschoss ist die Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 

Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische 

Munition nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 

und 6 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen. 

Hülsenlose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbin-

dung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 

Waffengesetz muss den Anforderungen nach § 6a Absatz 1 der Ersten 

Verordnung zum Sprengstoffgesetz entsprechen. § 12c Absatz 3 

der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz fi ndet entsprechende 

Anwendung.
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(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforde-

rungen der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die Si-

cherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaffen 

keine größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforde-

rungen der Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I hinaus-

gehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 

Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird 

pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die 

Klassen PM I und PM II eingeteilt.

Verordnung über ortsbewegliche Druckgeräte

§ 11 OrtsDruckV
Besondere Zuständigkeiten

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das 

Eisenbahn-Bundesamt richten, soweit es bei der Durchführung dieser 

Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-

gutbeförderungsgesetz geht, nach Maßgabe der Anlage 1 jeweils 

eine zugelassene Stelle ein. Diese darf die in Anlage 2 beschriebenen 

Aufgaben und Tätigkeiten wahrnehmen. Soweit von der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung und dem Eisenbahn-Bundesamt 

außerhalb der Tätigkeit als zugelassene Stelle hoheitliche Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter wahrgenommen 

werden, bleibt die Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung unberührt.

(3) Für die Überwachung sind, soweit es bei der Durchführung dieser 

Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-

gutbeförderungsgesetz geht, zuständig

1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für Tanks von 

Tankcontainern und für ortsbewegliche Tanks,

2. das Eisenbahnbundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 

für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks,

3.  die vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Stelle für 

ortsbewegliche Druckgeräte des militärischen Bereichs, die nach 

dieser Verordnung konformitätsbewertet und geprüft worden sind 

und von der Bundeswehr oder ausländischen Streitkräften für eigene 

Zwecke für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden, 

und

4.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden gemäß § 8 Abs. 1 

Satz 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes für übrige 

ortsbewegliche Druckgeräte.

(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ko-

ordiniert die Überwachung durch die in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten 

Behörden und beteiligt die in Absatz 3 Nr. 4 genannten Behörden. In 

Tagungen zur Koordinierung führt das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung den Vorsitz, das Sekretariat führt die Bundes-

anstalt für Materialforschung und -prüfung. Die Tagungen fi nden minde-

stens einmal jährlich statt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung erstellt einmal jährlich einen Bericht über die Überwachung.

Anlage 2 (zu § 11 Abs. 1) OrtsDruckV
Aufgaben der zugelassenen Stellen nach § 11 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 3716

(1) Die zugelassene Stelle bei der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung darf Konformitätsbewertungen und Prüfungen von orts-

beweglichen Druckgeräten, ausgenommen Aufsetztanks, Tanks oder 

Gefäße von Batterie-Fahrzeugen und Batteriewagen, Tanks von Eisen-

bahnkesselwagen und Tankfahrzeugen, einschließlich der Ventile und 

Ausrüstungsteile mit unmittelbarer Sicherheitsfunktion durchführen. 

Für die Konformitätsbewertung von Gefäßen gilt dies nur, wenn die 

Konformität des Baumusters ortsbeweglicher Druckgeräte gleichzeitig 

für die Kennzeichnung und die Beförderung gefährlicher Güter mit 

Seeschiffen bewertet werden soll.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme 

der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) bedürfen der Zulassung durch die 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpak-

kungen zum Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der 

Zulassung und der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt 

für Strahlenschutz (BfS), soweit diese nach JAR-OPS 1 deutsch oder 

JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung 

durch den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten 

Qualitätssicherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Oberfl ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-

ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen wie 

Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Drän-

elemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren und 

von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in Basis- und 

Oberfl ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis eigener 

Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie 

hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 

1. Defi nition von Prüfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau 

und das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berück-

sichtigt bei der Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und 

Kontrollsystemen mindestens die Kriterien und Einwirkmecha-

nismen nach Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.3 Antrag
Die Zulassung wird vom Hersteller des Geokunststoff-, Polymer- 

oder Kontrollsystem-Produkts beantragt.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-

zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 

beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des 

Umweltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten 

Bereichen vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats 

liegt bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröffentlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine be-

standskräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung in geeigneter Form öffentlich 

zugänglich gemacht. 

7.9 International Maritime Dangerous Goods Code 
Competent Authority

7.9.2 Approvals, permits or certifi cates issued by the competent au-

thority or body authorized by and under the responsibility of that 

competent authority should be recognized by other countries 

where such issue is referred to in this Code.

Stand: 01. Januar 2010
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